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Der Biurgermeister

Gemeinde Engstingen KirchstraRe 6 72829 Engstingen

14. Mai 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu einer Sitzung des Gemeinderates am

Mittwoch, 22. Mai 2024, um 19.00 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses GroRengstingen, Kirchstralle 6, 72829 Engstingen

darf ich Sie herzlich einladen.

Tagesordnung offentlich:

1. Bekanntgaben §53
2. Beitritt der Gemeinde Engstingen zum Biospharengebiet Schwabische Alb im §54 036/2024
Rahmen der Gebietserweiterung
- Beratung und Beschlussfassung
3. Sachstand und Finanzierung des Eigenanteils fiir den Breitbandausbau (FTTB- § 55 037/2024
Ausbau) gemeinsam mit der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis
Sigmaringen mbH & Co.KG (BLS)
- Bericht durch die BLS
- Beratung und Beschlussfassung
4. Ersatzbeschaffung eines LF 20 fiir die Freiwillige Feuerwehr Engstingen, Abteilung § 56 038/2024
Kleinengstingen
- Auftragsvergabe
5. Bebauungsplan ,Gassendcker”, 2. Anderung, Gemarkung Kleinengstingen §57 039/2024
- Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss
6. Erstellung eines Larmaktionsplans fiir die Gemeinde Engstingen §58 040/2024
- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der
Offentlichkeitsbeteiligung
- Beratung und Beschlussfassung des Larmaktionsplans
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7. Kunftige Ausgestaltung von landwirtschaftlichen Pachtvertriagen und §59
Pachtmodalitdten
- Beratung und Beschlussfassung
8. Sanierung des Sanitdrbereichs im Gebaude G der Freibiihlschule sowie Erneuerung  § 60
von Leuchtmitteln in Klassenzimmern
- Auftragsvergabe
9. Installation einer PV-Anlage auf dem Dach der Freibihlhalle GroRengstingen in § 61
Zusammenarbeit mit der ErneuerbareEnergien Neckar-Alb e.G. (EENA)
- Vorstellung des Projekts
- Beratung und Beschiussfassung
10. Stellungnahmen zu Baugesuchen §62
11. Verschiedenes § 63
Hinweis:

041/2024

042/2024

043/2024

Sollte der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangenheit von Mitgliedern nicht beschlussfahig sein,
findet direkt im Anschluss an die erste Sitzung eine zweite Sitzung mit der gleichen Tagesordnung statt, in der
er beschlussfahig ist, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind (§ 37 Absatz 3
GemO).

Mit freundlichen GriRen

Mario Storz
Blrgermeister

Die Einwohner sind zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen.



Burgermeisteramt Engstingen Vorlage 036/2024 OFFENTLICH
22.05.2024

§ 54

Beitritt der Gemeinde Engstingen zum Biosphidrengebiet Schwibische Alb im Rahmen der
Gebietserweiterung
- Beratung und Beschlussfassung

Anlage 1: Karte Gemeinde Engstingen mit vorgeschlagener Erweiterungsflache, Kernzone, Pflegezone und
Entwicklungszone

Anlage 2: Liste der umgesetzten Projekte im Biospharengebiet Schwabische Alb seit 2008

Anlage 3: Faktenblatt mit hiufig gestellten Fragen zum Biosphdrengebiet und zur Gebietserweiterung

Anlage 4: Bisherige Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land und den Kommunen zum
Biosphdrengebiet Schwabische Alb (diese wird nach der Gebietserweiterung angepasst)

Anlage 5: Muster Bannwaldverordnung

Anlage 6: Beispiel einer Bannwaldverordnung (Donntal)

Anlage 7: Aktuelle Verordnung zum Biospharengebiet Schwiabische Alb

Hintergrund

Der Lenkungskreis des Biosphdrengebiets Schwabische Alb (BSG) ermdglicht aktuell mehreren
Kommunen eine Erweiterung des BSG auf ihren Gemarkungen. 15 Mitgliedskommunen planen, weitere
Teilflachen in das BSG einzubringen. Sechs neue Kommunen planen einen Beitritt zum BSG, darunter die
Gemeinde Engstingen. Die Flache des BSG wachst damit um knapp 50 % auf ca. 120.000 ha.

Der Gemeinderat Engstingen hatte in diesem Zusammenhang in seiner Sitzung am 29.03.2023
beschlossen, seitens der Gemeinde Engstingen eine Bewerbung um Aufnahme in das Biosphirengebiet
Schwabische Alb abzugeben und den Beitrittsprozess ergebnisoffen zu starten.

Vor der Beschlussfassung zum Start des Beitrittsverfahrens wurden am 15.02.2023
Informationsveranstaltungen fiir die Landwirte und den Gemeinderat sowie am 22.03.2023 ein
Blirgerworkshop zur Birgerbeteiligung durchgefiihrt.

Zudem fand am 28.03.2024 eine Informationsveranstaltung fur die Unternehmerinnen und Unternehmer
des Gewerbeparks Engstingen-Haid zum Biosphérengebiet statt.

Seit der Abgabe der Bewerbung wurden zahlreiche Verhandlungs- und Abstimmungsgespriche zwischen
der Gemeindeverwaltung, der Geschéftsstelle Biosphdrengebiet und dem Bundesforst zur Festlegung der
konkreten GroRe und Ausgestaltung der Kernzone, der Pflegezone und der Entwicklungszone gefiihrt.

Fir die Starkung einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Gemeinde Engstingen kann eine
Mitgliedschaft im Biosphdrengebiet Schwibische Alb einen vielversprechenden Mehrwert darstellen und
dies sowohl aus wirtschaftlicher und 6kologischer wie auch aus sozialer Regionalentwicklungsperspektive:

e Jdhrlich werden Uber das BSG durchschnittlich 1,2 Mio. Euro Projektmittel in die Region
investiert, davon 200.000 Euro iiber das Férderprogramm des BSG.



e Tages- und Urlaubsgaste, die die Region wegen des BSG bereisen, fithren zu Mehreinnahmen von
jahrlich 16 Mio. Euro.

e Seit der Griindung des BSG wurden {iber 600 Modellprojekte in den Handlungsfeldern Land- und
Forstwirtschaft, Regionalvermarktung, Wertschopfungsketten, nachhaltiger Tourismus, Bildung
fiir nachhaltige Entwicklung, Offentlichkeitsarbeit, Forschung & Monitoring, historisch kulturelles
Erbe und Naturschutz realisiert (siehe Projektliste in Anlage 2).

» Modellprojekte im Biospharengebiet streben Win-Win Situationen an, von denen sowohl die
Menschen als auch unsere wertvolie Kulturlandschaft und die biologische Vielfalt profitieren.

e Freiwilligkeit und Partizipation sind im BSG besonders wichtig: Die Teilnahme an Projekten erfolgt
freiwillig und deren Umsetzungen werden gemeinsam mit allen relevanten Akteurinnen und
Akteuren abgestimmt. Um die Mdglichkeiten des BSG zu nutzen, ist Engagement von Akteurinnen
und Akteuren gefragt.

s Dariber hinaus lassen sich viele Vorteile des Biosphdrengebiets ebenfalls anfiihren: Marketing-,
Wettbewerbs- und Vernetzungsvorteile, Starkung der regionalen Identitdt und weitere.

Weitere Informationen und hiufig gestellte Fragen zum Biospharengebiet und zur Gebietserweiterung
finden sich im angehdngten Faktenblatt (Anlage 3).

Fiir die Gebietserweiterung sind Kernzonen, Pflegezonen und Entwicklungszonen in das BSG
einzubringen. Die Flichenvorschldge wurden von der Kommunalverwaltung gemeinsam mit dem
Kreisforstamt und der Geschiftsstelle des Biospharengebiets erarbeitet, abgestimmt und von einer vom
Lenkungskreis eingesetzten , Arbeitsgruppe Zonierung” mit Vertretenden aus Forst, Kommunen und
Naturschutz fachlich gepriift. Die Flachenvorschlage fiir die Gemeinde Engstingen finden sich in Anlage 1.

Fur das weitere Verfahren muss der Gemeinderat nun eine verbindliche Absichtsbekundung zur
Einbringung von Flichen in das Biospharengebiet und zur Ausweisung von Kern-, Pflege- und
Entwicklungszonen beschlieRen. Die finale Entscheidung der Erweiterung des Biosphirengebiets erfolgt
im Oktober 2024 und obliegt dem Lenkungskreis des Biosphédrengebiets Schwabische Alb. Danach folgt
das rechtliche Ausweisungsverfahrens des erweiterten Biosphérengebiets. Der Abschluss des rechtlichen
Verfahrens wird im Januar 2026 erwartet. Die UNESCO-Anerkennung wird bis Juni 2027 erwartet.

Ausweisung eines Bannwalds vor einer Kernzonenausweisung

Den voraussichtlichen Einkommensverlusten durch die Stilllegung von Waldflachen steht die Mdglichkeit
zur Generierung von Okopunkten im naturschutzrechtlichen Okokonto nach MaRgabe der Okokonto-
Verordnung gegeniiber. Okopunkte kénnen der Gemeinde als Kompensation fiir Eingriffe in den
Naturhaushalt dienen oder zu marktabhingigen Preisen an Dritte verkauft werden. Wenn die Gemeinde
Engstingen Okopunkte generieren mochte, werden die Fldchen zundchst als Bannwald ausgewiesen und
mit 4 Okopunkten pro Quadratmeter auf Antrag bei der Unteren Naturschutzbehdrde vergitet.
AnschlieRend kann der Bannwald durch die Verordnung des Biospharengebiets als Kernzone ausgewiesen
werden. Die Ausweisung eines Bannwaldes fiihrt zu keinen zusatzlichen Auflagen, die iiber die Auflagen
einer Kernzone hinausgehen.

Die vorgeschlagene Fliche des Bannwaldes betrdgt 28 ha. Die Lage ist in Anlage 1 ersichtlich. Die Flache
befindet sich im Eigentum der Kommune. Da die Flachengrenzen klar definiert und erkennbar sein
mussen (z.B. Flurstiickgrenzen, Wege 0.4.), kann es noch zu einer Feinanpassung der Bannwaldgrenzen
kommen. Die absolute FlichengréRe soll dabei unverandert bleiben und die erforderlichen
Abstimmungen finden gemeinsam mit der Kommunalverwaltung, dem Kreisforstamt, der Geschaftsstelle
des Biospharengebiets und der Hoheren Forstbehdrde statt.

Die Verkaufspreise fiir Okopunkte sind Verhandlungssache. Als Anndherung kann ein Preis von ca. 0,80
Euro pro Okopunkt kalkuliert werden. Fur den hier vorgeschlagenen Bannwald kdnnen 1.116.000
Okopunkte generiert werden, was einem aktuellen Verkaufswert von ca. 892.800 Euro entspricht.



Einbringen von Flichen in das BSG

Die konkrete Ausgestaltung und Zonierung zur Einbringung von Flachen in das BSG wurde in mehreren
Abstimmungs- und Verhandlungsgesprachen zwischen der Gemeindeverwaltung, der
Biosphdrenverwaltung, dem Kreisforstamt und dem Bundesforst erértert und abgestimmt. Der
Gemeinderat wurde jeweils eng liber die einzelnen Verhandlungs- und Abstimmungsergebnisse
unterrichtet.

Die genannten Abstimmungen und Beratungen fiihren nun zum Vorschlag, dass die Gemeinde Engstingen
mit insgesamt 2.593 ha des Gemeindegebiets dem Biosphdrengebiet Schwibische Alb beitreten kann.

Ziel ist es, dass sich alle Ortsteile (GroRengstingen, Kleinengstingen und Kohlstetten sowie der
Gewerbepark Engstingen-Haid) in der Entwicklungszone des Biospharengebiets befinden und dadurch
auch von méglichen Projektférderungen profitieren kdnnen.

Ausweisung Kernzone

Kernzonen sind ein wertvoller Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung der biologischen Vielfalt im
Okosystem Wald. Die Auswahl der Kernzonenfldchen im Kommunalwald unterlag fachlichen Kriterien und
geschah in Abstimmung mit der Kommunalverwaltung, dem Kreisforstamt, der Geschiftsstelle des
Biosphdrengebiets und der , Arbeitsgruppe Zonierung”. Im Fokus standen dabei wirtschaftliche,
Okologische und soziale Gesichtspunkte sowie die Flachenbesitzstruktur. Weitere Informationen zur
Ausweisung von Kernzonen finden sich im angehédngten Faktenblatt (Anlage 3). Die vorgeschlagene
Flache der neuen Kernzone im Kommunalwald ist deckungsgleich mit der bereits genannten
Bannwaldfldche und umfasst 28 ha. Die Lage ist in Anlage 1 ersichtlich. Der Kernzonenvorschlag im
Kommunalwald grenzt an einen 20 ha groRen Kernzonenvorschlag im Bundesforst an.

Der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat war es in diesem Zusammenhang wichtig, den
Bundesforst ebenfalls zur Einbringung einer Teilfliche von 20 ha als kiinftige Kernzone im Bereich
»Schaufelbuch” auf der ehemals militarisch genutzten Liegenschaft zu bewegen. Die in diesem
Zusammenhang nicht immer einfachen Gesprache zwischen Gemeindeverwaltung, Bundesforst und
Biospharenverwaltung konnten letztlich aus Sicht der Gemeinde zu einem erfolgreichen Ergebnis gefiihrt
werden.

Ausweisung Pflegezone

Der Abgrenzungsvorschlag der erforderlichen neuen Pflegezonen erfolgte gemiR einem standardisierten
Verfahren. Den Pflegezonenvorschldgen liegen wie bei der Erstausweisung des BSG 2008 die Flichen
bestehender Schutzgebiete (Natura 2000, Naturschutzgebiet, Schonwald und flichenhaftes
Naturdenkmal) zu Grunde. Weitere Informationen zur Ausweisung von Pflegezonen finden sich im
angehangten Faktenblatt. Die vorgeschlagene Flidche der neuen Pflegezone betrégt 104 ha. Die Lage ist in
Anlage 1 ersichtlich.

In der Pflegezone gilt der Grundsatz zum Schutz artenreicher Kulturlandschaften und landschaftstypischer
Lebensrdume {,,Schutz durch Nutzung”).



Die in diesem Bereich zur Ausweisung vorgesehenen Waldgrundstiicke befinden sich im Eigentum des
Landes Baden-Wiirttemberg und der Gemeinde Engstingen. Private Fldchen sollen auf Beschluss des
Gemeinderates ausdriicklich nicht als Pflegezone ausgewiesen werden.

Ausweisung Entwicklungszone

Alle Flachen innerhalb des Erweiterungsgebiets, die nicht als Pflegezone oder Kernzone vorgeschlagen
sind, werden als kiinftige Entwicklungszone vorgeschlagen.

In Entwicklungszonen gibt es keine Einschrankungen der land- und forstwirtschaftlichen
Flachenbewirtschaftung, fiir Bauvorhaben, Handel, Gewerbe und industrie, die es nicht auch ohne
Biospharengebiet geben wiirde, sieche Anlage 3, Seite 7, Nr. 3.

In der vorgesehenen Entwicklungszone liegen auch die Bereiche Hau (Kohlstetten), Scheiterhau /
Neubuch und Schénbergle (Kleinengstingen). An diesen Standorten ist die Errichtung und der Betrieb von
drei Windkraftanlagen vorgesehen, ein entsprechender Nutzungsvertrag wurde inzwischen mit der
Windkraft Schonach GmbH geschlossen.

Zur Zulissigkeit von Windkraftanlagen in der Entwicklungszone erklart Herr Dr. Haring, von der
Geschiftsstelle Biosphdrengebiet per E-Mail vom 10.05.2024 folgendes:

,Errichtung von Windkraftanlagen im Biospharengebiet:

Es gibt keinerlei rechtliche Einschrankungen gegen Bau und Betrieb von Windkraftanlagen in
Entwicklungszonen von Biosphérengebieten. Solche sind auch nicht vorgesehen, da es sich um
die , Wirtschaftszone” des Gebietes handelt. Nur Kern- und Pflegezonen sollen frei von Windkraft
bleiben. Entsprechend kann bei der aktuellen Ausgestaltung der Zonierung darauf geachtet
werden, dass geplante Windkraftstandorte in die Entwicklungszone kommen.“

Dies ist bei der vorliegenden Planung und Beschlussfassung der Gemeinde Engstingen der Fall: Im Bereich
der vorgesehenen Pflegezone sind keine Windkraftanlagen vorgesehen und in der vorgesehenen
Entwicklungszone sind die geplanten Anlagen moglich.

Jahrlicher Mitgliedsbeitrag

Die Finanzierung der Personalstellen sowie des Forderprogramms des Biosphédrengebiets erfolgt
dauerhaft zu 70 % durch das Land Baden-Wirttemberg und zu 30 % durch die Landkreise, Stadte und
Gemeinden (aktuell 490.000 Euro pro Jahr) und ist durch eine Kooperationsvereinbarung zwischen den
Kommunen und dem Land Baden-Wiirttemberg geregelt (s. aktuelle Kooperationsvereinbarung in Anlage
4).

Diese Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung erlauben den Kommunen Mitspracherechte bei der
strategischen Weiterentwicklung des Biospharengebiets. Der von der kommunalen Seite erarbeitete
Finanzierungsschliissel basiert aktuell auf folgender Berechnungsgrundlage:

,Grundbeitrag” nach Einwohnern im Biosphirengebiet gestaffelt, zuziglich ,Fldchenbeitrag” aus
gewichteter Fliche (Entwicklungszone + 1/2 Pflegezone, abziiglich 5-fach Kommunalwald in Kernzone).
Der Mitgliedsbeitrag verringert sich somit, je mehr Kernzonen eine Kommune einbringt. Der Landkreis RT
tibernimmt die Hilfte des Mitgliedsbeitrags fiir die Gemeinden.



Mit den genannten Beschliissen zur Gebietserweiterung ergibt sich fiir die Gemeinde Engstingen gemiR
aktuellem Finanzierungsschliissel ein Mitgliedsbeitrag von ca. 6.652 Euro pro Jahr.

Der Landkreis Reutlingen zahlt noch einmal denselben Betrag (6.652 Euro pro Jahr) fiir die Gemeinde
Engstingen an das Biosphdrengebiet.

Am Ende der Gebietserweiterung muss der Finanzierungsschlissel allerdings an die neue Kulisse des
Biospharengebiets angepasst werden (entsprechend wird die Kooperationsvereinbarung angepasst) und
es kann zu einer moderaten Erhéhung des Mitgliedsbeitrags kommen.

Chancen fiir die Landwirtschaft durch das Biosphirengebiet:

Die Gebietserweiterung des Biosphérengebiets fihrt zu keinen Einschrankungen fir die Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher Flichen in der Entwicklungszone (Wirtschaftszone). Auch in der Pflegezone gibt es
keine Auflagen fir die Landwirtschaft, die tiber die Auflagen der zugrundeliegenden Schutzgebiete
hinausgehen.

Mit einem Beitritt zum Biosphdrengebiet ergeben sich fiir landwirtschaftlich aktive Akteure monetire
Vorteile durch die Forderméglichkeiten des Férderprogramms (200.000 Euro/Jahr, siehe Projektliste
anbei). Im Bereich Landwirtschaft, Regionalvermarktung und Wertschépfung wurden bisher sogar die
meisten Projekte gefordert im Vergleich zu den anderen Handlungsfeldern des Biosphirengebiets: 154
Projekte seit 2008 mit 1,6 Mio. Euro Férdersumme und 4,1 Mio. Euro Gesamtinvestition (inkl.
Eigenmittel). Hier nur einzelne wenige Projektbeispiele:
e Forderung von Wertschépfungsketten (Bag-in-Box-Anlagen, Brennereianlagen,
Kornbiirste fiir alte Getreidesorten, Olmiihle, Rettung Schlachthaus Westerheim etc.),
e Forderung der landwirtschaftlichen Erzeugung (Sdmaschine fiir innovative Satechnik fur
Kulturengemenge, Mahtechnik zur insektenschonenden Mahd, Weideziune fiir extensive
Beweidung)
e Verkaufsférderung regionaler und naturschutzorientierter Produkte (Verkaufsautomat
und -raum, Website, Kithitechnik).

Weitere Chancen durch das Biospharengebiet:

Uber das Biosphirengebiets-Férderprogramm hinaus koordiniert die Geschiftsstelle des
Biosphdrengebiets viele weitere, meist deutlich umfangreichere Projekte. Diese Projekte haben in Summe
einen finanziellen Umfang von ca. 1 Mio. Euro jahrlich und werden durch Mittel des Haushalts des Landes
Baden-Wurttemberg sowie durch Drittmittel (z.B. weitere Férderprogramme, Stiftungsmittel, Spenden)
finanziert. Beispiele hierfiir sind Aufwendungen fiir die Projekte ALBGEMACHT, Bio-Musterregion,
Bienenstrom und weitere.

Die Geschéftsstelle des Biosphdrengebiets unterstitzt aktiv auch Antragstellungen bei weiteren
Férderprogrammen wie AFP, ELR und Marktstrukturférderung bei den Kolleginnen und Kollegen im
Regierungsprasidium Tiibingen.

Zu den weiteren Vorteilen und Chancen zdhlen mogliche Einkommenssteigerungen im Bereich
Vermarktung regionaler Produkte und Weiterverarbeitung sowie durch MarketingmaRnahmen des
Biosphdrengebiets in diesen Bereichen, z.B. liber die Regionalmarke ALBGEMACHT.



Einschdtzung durch die Verwaltung:

Der ergebnisoffene Start des Bewerbungsverfahrens und die Abgabe einer Bewerbung der Gemeinde
Engstingen zur Aufnahme in das Biospharengebiet Schwabische Alb war arbeitsintensiv aber richtig.

Auch wenn der Start des Bewerbungsverfahrens recht holprig war und es mehrerer, teils harter
Verhandlungs- und Abstimmungsgesprache mit der Biosphdrenverwaltung und dem Bundesforst
bedurfte, kann.am Ende des Prozesses festgehalten werden, dass die Gemeinde Engstingen zu sehr
annehmbaren Konditionen dem Biosphirengebiet Schwabische Alb beitreten kann. Die Ergebnisse der
Verhandlungen sind fiir die Gemeinde Engstingen sehr gut.

In der Abwigung und Bewertung kommt die Verwaltung nach dem Durchlaufen des
Bewerbungsprozesses zum Ergebnis, dass sich mit einem Beitritt der Gemeinde Engstingen zum
Biospharengebiet Schwibische Alb mehr Chancen als Risiken verbinden.

Die wirtschaftlichen Folgen fiir die Einbringung einer Kernzonenflache mit einer GroRe von 28 ha lassen
sich durch die noch bestehenden Nutzungsmoglichkeiten zur naturnahen Gestaltung der Kernzone sowie
vor allem durch die Méglichkeit zur Generierung und Verwertung von Okopunkten mit einem aktuellen
Verkaufswert in Hohe von ca. 892.800,- € deutlich abmildern.

Zudem lisst sich festhalten, dass es in der Entwicklungszone keine Einschrankungen der land- und
forstwirtschaftlichen Flichenbewirtschaftung, fiir Bauvorhaben, fiir Handel, Gewerbe und Industrie gibt
und die Entwicklung der Gemeinde hierdurch nicht eingeschrénkt wird.

Die Chancen, zur Durchfiihrung und Entwicklung verschiedener Projekte, auch jenseits des Bereichs
Tourismus, bieten neue und vielfiltige Moglichkeiten fiir die Gemeinde.

Zudem kann die Gemeinde kiinftig bei Forderantragen, beispielsweise im Rahmen des
Entwicklungsprogramms Landlicher Raum (ELR), von den Vorteilen einer Mitgliedschaft im
Biospharengebiet sowie bei der Bewertung und Bewilligung von Antrédgen profitieren.

Auch im Rahmen des Biirgerworkshops vom 22.03.2023 wurde viele Vorteile und Chancen bei einem
Beitritt zum Biospharengebiet Schwabische Alb gesehen.

Aus Sicht der Verwaltung solite die Gemeinde daher die Chance nutzen und dem Biosphédrengebiet

Schwébische Alb zu den genannten Konditionen beitreten. Diese Chance ist zu den ausverhandelten
Konditionen wahrscheinlich einmalig und in den kommenden Jahrzehnten so nicht mehr moglich.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat stimmt dem Beitritt der Gemeinde Engstingen zum Biospharengebiet
Schwabische Alb zu.

2. Der Gemeinderat beschlieRt die Ausweisung eines Bannwaldes von 28 ha GroRe im
Kommunalwald gemaR der Lage in Anlage 1. Der Gemeinderat erméchtigt die
Kommunalverwaltung, einen Antrag zur Anerkennung von Okopunkten fiir die Ausweisung des
Bannwalds zu stellen.



Der Gemeinderat nimmt die Ergdnzung der kommunalen Kernzone um weitere 20 ha durch eine
Teilflache des Bundes im Bereich Schaufelbuch wohlwoliend zur Kenntnis.

Der Gemeinderat stimmt dem Einbringen der in Anlage 1 vorgeschlagenen Gesamtflache auf der
Gemarkung Engstingen in GréRe von 2.593 ha in das Biospharengebiet Schwibische Alb zu.

Der Gemeinderat stimmt der Ausweisung der Kernzone in Grée von 28 ha (siehe Lage in Anlage
1) zu.

Der Gemeinderat stimmt der Ausweisung der Pflegezone in GroRe von 104 ha (siehe Lage in
Anlage 1) zu.

Der Gemeinderat stimmt der Ausweisung der Entwicklungszone in GroRe von 2.441 ha (siehe
Lage in Anlage 1) zu.

Der Gemeinderat ermdchtigt die Gemeindeverwaltung zur Verhandlung des finalen
Mitgliedsbeitrags. Die Gemeindeverwaltung informiert den Gemeinderat {iber die finale Hohe des
Mitgliedsbeitrags, sobald diese festgelegt werden kann.
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Projekttitel Gesamt- | Gesamt- |Jahrder |Antrag- Forder-
projekt- | forder- Bewil- stellende | pro-
kosten summe ligung gramm
(Euro) (Euro)

Modellprojekt Misteleinddmmung Bissingen — ein Beitrag 16.404 11.483 2022 | Kommune | BSG

zum Erhalt naturschutzfachlich bedeutsamer

Streuobstbestdnde

Streuobstwieseninitiative Beuren - Wege einer 17.111 11.978 2021 | Kommune | BSG

naturschutzgerechten Nutzung und Pflege von

Streuobstwiesen

Untersuchung der Ameisenfauna im NSG Schopflocher Moor 5.950 5.355 2020 | Verband / | BSG

Verein

Konzept zur Habitatverbesserung der Kreuzotter im NSG 26.995 24.296 2018 | Kommune | BSG

Schopflocher Moor und im Oberen Filstal

Schutz- und Entwicklungskonzept fiir Raubwiirger- 9.800 8.820 2018 | Verband / | BSG

Winterreviere Verein

Kommunen & Biologische Vielfalt: Exemplarische Umsetzung 2.784 1.392 2017 | Kommune | BSG

von NaturschutzmaBnahmen mit begleitender

Offentlichkeitsarbeit in der Stadt Metzingen

Kommunen & Biologische Vielfalt: Exemplarische Umsetzung 9.337 4.669 2017 | Kommune | BSG

von NaturschutzmaBnahmen mit begleitender

Offentlichkeitsarbeit in der Stadt Miinsingen

Kommunen & Biologische Vielfalt: Exemplarische Umsetzung 10.050 5.025 2017 | Kommune | BSG

von NaturschutzmaBnahmen mit begleitender

Offentlichkeitsarbeit in der Stadt Reutlingen

Biologische Vielfalt auf kommunalen Griinflachen 19.943 13.960 2016 | Hochschul | BSG

e
Entwicklung einer Bliihmischung aus dem Biosphdrengebiet 2.700 1.890 2016 | Unterneh | BSG
fir das Biosphdrengebiet men /

Privat

Pflege- und Nutzungskonzeption fir den Bereich des 20.474 11.517 2016 | Kommune | BSG

Wildgeheges und seiner Umgebung im Markwasen, Stadt

Reutlingen

Leitfaden Biologische Vielfalt durch Gestaltung von 19.087 13.361 2015 | Hochschul | BSG

Betriebsfléchen e

Perlen im Biospharengebiet Schwabische Alb: Naturschutz- 20.036 18.043 2015 | Verband / | BSG

und Pflegekonzept fiir das Gebiet ,Watzenried / Halde" Verein

Wiederansiedlung des Wiedehopfs 6.116 4.752 2015 | Verband / | BSG

Verein

Wiederherstellung artenreicher Wiesen auf der 22.406 20.165 2015 | Verband / | BSG

Schwabischen Alb Verein

Digitaler Felslehrpfad (App) 10.735 7.515 2014 | Verband / | BSG

Verein

Landschaftspflege- und 23.961 11.981 2014 | Kommune | BSG

Land(wirtschafts)entwicklungskonzeption am Albtrauf von

Reutlingen

Materialkauf fiir die Forschungsstation Randecker Maar 1.585 1.110 2014 | Verband / | BSG

Verein

Monitoring von Wanderfalken und Uhus im Biospharengebiet 10.309 7.216 2014 | Verband / | BSG

Verein

Perlen im Biospharengebiet Schwabische Alb: Naturschutz- 12.867 9.007 2014 | Verband / | BSG

und Pflegekonzept fiir das Gebiet ,Hirnkopf/Baach™ Verein

Unternehmen und Biologische Vielfalt im Biospharengebiet — 20.000 13.000 2014 | Hochschul | BSG

Teil 2 e

Artenschutzprojekt Kleineulen (Sperlingskauz) 10.222 7.155 2013 | Verband / | BSG

Verein

Biotopvernetzungskonzept fiir die Gelbbauchunke im 4.950 2.475 2013 | Kommune | BSG

Reutlinger Stadtwald und exemplarische Umsetzung von

HabitatentwicklungsmaBnahmen

Erfassung der Holzkaferfauna im Reutlinger Wildgehege 11.752 5.876 2013 | Kommune | BSG

Fortfiihrung und Abschluss der qualitativen Untersuchung 4.000 3.200 2013 | Verband / | BSG

der Ameisenfauna im NSG Listhof insb. im Hinblick auf Verein

naturschutzrelevante Arten

Monitoring der Vegetationsstruktur an Felsbiotopen im 4.538 3.177 2013 | Verband / | BSG

Biosphdrengebiet Verein

Unternehmen und Biologische Vielfalt im Biospharengebiet 18.600 13.020 2013 | Hochschul | BSG

e

Qualitative Untersuchung der Ameisenfauna im NSG Listhof 4.000 3.200 2012 | Verband / | BSG

und Einbeziehung der Ergebnisse in das Bildungsprogramm Verein

des UBZ Listhof
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Projekttitel Gesamt- | Gesamt- |Jahrder |Antrag- Forder-
projekt- | forder- Bewil- stellende | pro-
kosten summe ligung gramm
(Euro) (Euro)

Abenteuer Greifvogelbeobachtung - unter Einbeziehung 6.222 4.355 2012 | Verband / | BSG

moderner Beobachtungstechniken - Konzeption und Verein

Vorbereitung

Tag der offenen Tir der Forschungsstation Randecker Maar 2.380 1.666 2012 | Verband / | BSG

in Kooperation mit der Geschaftsstelle Biospharengebiet Verein

Schwabische Alb

Reparatur von Stationsunterkiinften der Forschungsstation 4.443 3.110 2012 | Verband / | BSG

Randecker Maar Verein

Wiederanlage und Neupflanzung eines Teils des hist. 2.774 1.387 2012 | Interessen | PLENUM

Streuobstgiirtels am Ortsrand von AltsteuBlingen, Briel, sgemeinsc

Granheim, Erbstetten u. Frankenhofen haft

Anbau an den gemeindeeigenen Schafstall zur 117.844 41.245 2012 | Kommune | PLENUM

Unterstiitzung der extensiven Beweidung

naturschutzrelevanter Flachen

Behandlungsanlage zur Bekampfung von Moderhinke 2.812 1.125 2012 | Unterneh | PLENUM

men /
Privat
Behandlungsanlage zur Bekampfung von Moderhinke 2.623 1.049 2012 | Unterneh | PLENUM
men /
Privat
Anschaffung eines Schafzaunes 776 310 2012 | Unterneh | PLENUM
men /
Privat
Anschaffung eines Klauenbad zur Bekampfung der 1.120 448 2012 | Unterneh | PLENUM
Moderhinke men /
Privat
Anschaffung eines Schafzauns 597 239 2012 | Unterneh | PLENUM
men /
Privat
Bau von Nisthilfen flr Wildbienen 2.359 1.651 2012 | Verband / | PLENUM
Verein
Aufbau von Blumenwiesen-Patenschaften 3.170 2.219 2012 | Verband / | PLENUM
Verein
Zaunbau zur Landschaftspflege mit Ziegen 8.252 3.301 2012 | Interessen | PLENUM
sgemeinsc
haft

Erstellen einer Wanderwegekonzeption fiir das Gbiet der 14.770 7.385 2012 | Kommune | PLENUM

Gemeinde Sonnenbuhl

Wiederanlage des historischen Streuobstgiirtels am Ortsrand 7.877 4.726 2011 | Interessen | PLENUM

von AltsteuBlingen, Briel, Granheim und Mundingen sgemeinsc

haft
Weiterentwicklung des Sortenerhaltungsgartens 7.017 3.509 2011 | Kommune | PLENUM
Kirschenheimat
Zaun zur Koppelbeweidung mit Schafen 1.906 762 2011 | Unterneh | PLENUM
men /
Privat

Schaf- und Ziegenzaun 3.710 1.484 2011 | Unterneh | PLENUM
men /
Privat

Haltung von Neckarschnucken zur Landschaftspflege 2.799 1.120 2011 | Verband / | PLENUM
Verein

Zaunbau am Florianberg zur Ziegenbeweidung, Metzingen 2011 | Verband / | PLENUM
Verein

Horstbaumerfassung im Biospharengebiet Schwabische Alb - 2.967 2.374 2010 | Verband / | BSG

Verstetigung des Monitorings unter Mitarbeit von Verein

Ehrenamtlichen

Untersuchung der Ameisenfauna auf dem ehemaligen 6.920 4.844 2010 | Verband / | BSG

Truppeniibungsplatz Miinsingen - Teil II Verein

Untersuchung der Schneckenfauna in naturnah 4,927 4.434 2010 | Verband / | BSG

bewirtschafteten Waldflachen um Pfullingen Verein

Aufbau eines Gerateparks zur Férderung des Steuobstbaus 8.128 4.877 2010 | Verband / | PLENUM

Verein

Beweidungskonzeption fiir den Sellenberg 3.757 1.879 2010 | Kommune | PLENUM

Erweiterung eines Schafstalls zur Landschaftspflege 4.500 900 2010 | Unterneh | PLENUM

men /

Privat
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Projekttitel Gesamt- | Gesamt- |Jahrder |Antrag- Forder-
projekt- | forder- Bewil- stellende | pro-
kosten summe ligung gramm
(Euro) (Euro)

Bau eines Ziegenzauns zur Pflege des Kalkmagerrasens 4.235 1.694 2010 | Verband / | PLENUM

Verein

Zaunbau zur Landschaftspflege mit Ziegen 2.165 866 2010 | Kommune | PLENUM

Ziegenzaun zur extensiven Beweidung von Wacholderheiden 2.200 934 2010 | Unterneh | PLENUM

und Flyer zur Offentlichkeitsarbeit men /

Privat
Stallbau am Florian zur Unterbringung von Ziegen 9.972 3.989 2010 | Verband / | PLENUM
Verein

Schwarzwildkonzept der Stadt Miinsingen 24.960 12.480 2009 | Kommune | BSG

Wildbienen des ehemaligen Truppeniibungsplatzes 10.190 7.133 2009 | Verband / | BSG

Minsingen - Verbreitung, Gefédhrdung und Schutz (Teil II) Verein

Digitale Erfassung von Zugvogelbeobachtungsdaten am 9.497 6.648 2008 | Verband / | BSG

Randecker Maar Verein

Untersuchung der Ameisenfauna im Minsinger Hardt 6.300 4.410 2008 | Verband / | BSG

Verein

Horstbaum- und Greifvogelerfassung in Kern- und 21.031 14.722 2008 | Verband / | BSG

Pflegezonen des Biospharengebiets Schwabische Alb Verein

Neuauflage Informationsfaltblatt ehemaliger 5.789 2.895 2008 | Bund BSG

Truppenibungsplatz Miinsingen

Umgestaltung der Hofanlage zu einem ,,Biosphéren- 12.187 4.265 2008 | Unterneh | BSG

Bauerngarten" men /

Privat

"Leih-a-Schaf" - Konzept fiir ein Pflegemanagement von 9.356 4.678 2008 | Kommune | PLENUM

Streuobstwiesen und Griinland mit gefdhrdeten Schafrassen

am Beispiel Gonningen

3.5 Handlungsfeld Offentlichkeitsarbeit und Marketing

Auswahl an gréBeren Projekten (liber das Forderprogramm des Biospharengebiets

hinaus):

e Jahrliche Biospharenwoche

e Erstellung von Flyern, Pressemitteilungen, Fernseh- und Radiobeitrage

e Teilnahme an Messen

e Betreuung von Social media
e Betreuung von Infostanden
e und viele weitere...

Projekte des Biospharengebiets- und PLENUM-Forderprogramms:

Projekttitel Gesamt- | Gesamt- |Jahrder |Antrag- Forder-
projekt- | forder- Bewil- stellende | pro-
kosten summe ligung gramm
(Euro) (Euro)

Landschaftsverbund Blumenwiesen-Alb — Gemeinden und 13.833 9.683 2020 | Verband / | BSG

ihr Beitrag zur Erhaltung des artenreichen Griinlands der Verein

Mittleren Schwabischen Alb

Webcams im Biosphdrengebiet Schwabische Alb 7.140 3.570 2019 | Kommune | BSG

Kirschenfest in Dettingen an der Erms — 15.840 7.920 2019 | Kommune | BSG

Offentlichkeitsarbeit und Logistik

Webcams im Biospharengebiet Schwabische Alb 7.140 3.570 2018 | Kommune | BSG

Webcams im Biosphdrengebiet Schwabische Alb 7.976 5.583 2018 | Verband / | BSG

Verein
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Projekttitel Gesamt- | Gesamt- |Jahrder |Antrag- Forder-
projekt- forder- Bewil- stellende | pro-
kosten summe ligung gramm
(Euro) (Euro)

Umsetzung der MaBnahme "Buswerbung" des 10.823 5.412 2018 | Kommune | BSG

Kommunikationskonzeptes Biospharengebiet Schwabische

Alb der Stadt Reutlingen

Landwirtschaftliches Hauptfest 2018 4.193 2.935 2018 | Verband / | BSG

Verein

Webcams im Biospharengebiet Schwabische Alb 19.480 9.740 2016 | Kommune | BSG

Erstellung einer Werbebroschiire fiir den Biosphdrenbus 1.777 889 2015 | Kommune | BSG

Tierisches Nachtleben im Biospharengebiet 12.166 8.531 2015 | Verband / | BSG

Verein

Umsetzung Kampagne ,,Nahe" des 10.787 5.394 2015 | Kommune | BSG

Kommunikationskonzepts Biospharengebiet Schwabische

Alb

,Biosphdrisch feiern™ - Tipps zur Planung von Festen und 3.929 2.750 2014 | Verband / | BSG

Events im Biospharengebiet Verein

Schwabische Alb

Erstellung einer Werbebroschiire fiir den Biospharenbus 1.160 522 2014 | Kommune | BSG

(Neuauflage)

Kommunikationskonzept der Stadt Reutlingen zum 13.042 6.521 2014 | Kommune | BSG

Biosphdrengebiet Schwabische Alb

Kunst- und Aktionspfad am Randecker Maar (2015) 35.191 15.836 2014 | Verband / | BSG

Verein

.Biosphdrengebietsvertraglich feiern" - Tipps zur Planung 2.602 1.821 2013 | Verband / | BSG

von Festen und Events im Biospharengebiet Schwabische Verein

Alb

Erstellung einer Werbebroschiire fiir den Biospharenbus 1.249 625 2013 | Kommune | BSG

Informationsbroschiire der im Biospharengebiet tatigen 14.838 10.499 2013 | Verband / | BSG

Naturschutzverbande Verein

Stickeralbum Tiere und Pflanzen des Biospharengebiets 10.183 7.128 2013 | Verband / | BSG

Schwabische Alb Verein

Informationstafel und Sortenbeschilderung im 2.768 1.384 2012 | Kommune | PLENUM

Obstsortenmuseum

Einrichtung eines Arbeitskreises und Vermittlung von 7.646 3.058 2012 | Kommune | PLENUM

Fachkenntnissen zur naturschutzfachlichen Pflege von

Streuobstwiesen

Schiiler legen eine Streuobstwiese an - von der Pflanzung 4.152 2.491 2012 | Verband / | PLENUM

bis zur Ernte (Fortfiihrung) Verein

"Ausemlandle" 51.354 18.697 2012 | Unternehm | PLENUM

en / Privat

Informationsveranstaltungen und Schulungen im Rahmen 14.976 5.990 2012 | Kommune | PLENUM

des Landschaftsentwicklungskonzepts Pfullingen

Schiiler legen eine Streuobstwiese an - von der Pflanzung 5.245 2.623 2011 | Kommune | PLENUM

bis zur Ernte

Streuobstlehrpfad Grabenstetten 4.247 2.973 2011 | Verband / | PLENUM

Verein

Flyer "Streuobstbau, Brennerei, Vermarktung" 2.856 1.428 2011 | Unternehm | PLENUM

en / Privat

Aktualisierung des Flyers fiir ebbes Guad's 2.170 1.085 2011 | Unternehm | PLENUM

en / Privat

Klausurtagung der AlbhofTour - Betriebe 821 575 2011 | Verband / | PLENUM

Verein

Erarbeitung von Sachinformationen zu Landschafts- 5.400 2.700 2011 | Verband / | PLENUM

Highlights auf der Sonnenalb Verein

Zwiefalter Vespermarkt 7.436 3.718 2011 | Kommune | PLENUM

Frihstiick mal regional - mit PLENUM auf dem Bauernhof- 2.444 1.711 2011 | Verband / | PLENUM

Brunch Verein

Wildobst und Wildbienen 3.794 2.276 2011 | Verband / | PLENUM

Verein

Lehr- und Schautafel fiir Wildbienenstadn im 3.513 2.459 2011 | Verband / | PLENUM

Altsortenmuttergarten Verein

Mittelalterlicher Klostergarten 9.751 5.851 2011 | Verband / | PLENUM

Verein

Konzeption fiir einen Broterlebnisweg 4.608 2.304 2011 | Unternehm | PLENUM

en / Privat

Errichtung eines Lehrbienenstandes mit Bienelehrpfad 15.246 10.672 2011 | Verband / | PLENUM

Verein
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Projekttitel Gesamt- | Gesamt- |Jahrder |Antrag- Forder-
projekt- forder- Bewil- stellende | pro-
kosten summe ligung gramm
(Euro) (Euro)

Expedition Landwirtschaft - Koordination und Aufbau von 2.200 1.540 2011 | Verband / | PLENUM

Bildungsangeboten auf dem Bauernhof Verein

Umsetzung der Konzeption zur Besucherlenkung und 14.232 7.116 2011 | Kommune | PLENUM

Offentlichkeitsarbeit im FFH- und Landschaftsschutzgebiet

auf der Achalm

150 Jahre Pomologisches Institut 31.875 22.312 2010 | Verband / | PLENUM

Verein

Zelt zur Uberdachung des Présentationsstandes "Feines 3.362 1.681 2010 | Verband / | PLENUM

von Reutlinger Streuobstwiesen" Verein

Neustrukturierung der Obstanlage am Unteren 3.518 1.759 2010 | Kommune | PLENUM

Galgenberg, 3. und letzter Abschnitt

Infosystem fiir die vereinseigene Schul- und 2.267 1.587 2010 | Verband / | PLENUM

Musterstreuobstwiese Verein

Anlage eines Streuobstarboretums an der geplanten 11.864 8.305 2010 | Verband / | PLENUM

Ferienanlage Hopfenburg Verein

Neustrukturierung der Obstanlage am Unteren 25.943 14.269 2010 | Verband / | PLENUM

Galgenberg, 3. und letzter Abschnitt Verein

Schafhaltung ohne Moderhinke - Teil 3 11.274 6.764 2010 | Verband / | PLENUM

Verein

Nachhaltige Wildbretvermarktung 8.165 4.899 2010 | Unternehm | PLENUM

en / Privat

Infotafeln "Landwirtschaft im Biosphérengebiet" 1.375 963 2010 | Verband / | PLENUM

Verein
Beschaffung von Informationsmaterial fiir die 2.091 1.046 2010 | Interessens | PLENUM
Offentlichkeitsarbeit gemeinsch

aft

Zerlegekurse fiir Weiderindfleisch 8.995 3.341 2010 | Unternehm | PLENUM

en / Privat

Kutschfahrten im PLENUM-Gebiet 11.194 3.358 2010 | Unternehm | PLENUM

en / Privat

Unterstiitzung der Marketingaktivitaten Verein 3.004 1.802 2010 | Verband / | PLENUM

Blumenwiesen-Alb e.V. Verein

Naturbeobachtungsstand Seebachtal 3.927 2.356 2010 | Verband / | PLENUM

Verein

Offentlichkeitsarbeti fiir Naturerlebnis-Kutschfahrten 1.284 642 2010 | Unternehm | PLENUM

en / Privat

Neustrukturierung der Obstanlage am Unteren 7.767 3.884 2009 | Kommune | PLENUM

Galgenberg, 2. Abschnitt

Unterwuchsnutzung auf der Strueobstwiese im Rahmen 19.711 11.827 2009 | Verband / | PLENUM

der Erweiterung des Ermtal-Obst-Radwegs Unterer Verein

Galgenberg

Schafhaltung ohne Moderhinke 8.962 6.273 2009 | Verband / | PLENUM

Verein

Die Alblinse: Geschichte und Wiederentdeckung, Foto- 18.950 11.370 2009 | Interessens | PLENUM

und Interviewdokumentation zur OA fiir eine alte gemeinsch

Kulturpflanze aft

Frihstiick mal regional - mit PLENUM auf dem Bauernhof- 2.315 1.621 2009 | Verband / | PLENUM

Bruch Verein

Weinbau am Georgenberg 20.800 10.000 2009 | Kommune | PLENUM

Ackerschilder zur Information an "Alb-Leisa Feldern" 1.145 802 2009 | Unternehm | PLENUM

en / Privat

Umsetzung Museumsausstellung Weinbaumuseum 18.255 9.128 2009 | Verband / | PLENUM

Metzingen Verein

Infotafeln flir das Projekt "Feines von Reutlinger 3.293 1.976 2009 | Verband / | PLENUM

Streuobstwiesen" Verein

Flyer zum Theaterstiick "Der Schafer von Hayingen" 3.556 2.489 2009 | Interessens | PLENUM

gemeinsch
aft

CMT 2009 - Biosphdrengebiets-Lounge 33.320 16.660 2008 | Kommune | BSG

Biospharenwege in der Stadt - Heimattage 2009 154.951 30.990 2008 | Kommune | BSG

Lehrgarten "Unterwuchsnutzung auf der Streuobstwiese 7.074 4.244 2008 | Verband / | PLENUM

im Rahmen der Erweiterung des Ermstal-Obst-Radweges Verein

"Unterer Galgenberg"

Griines Klassenzimmer auf der Streuobstwiese 10.389 6.233 2008 | Verband / | PLENUM

Verein
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1. Zusammenfassung: Welche Vorteile, Chancen und Herausforderungen gehen mit einem
Beitritt zum Biospharengebiet Schwabische Alb (BSG) einher?

Vorteile und Chancen

Vorteile und Chancen, die sich monetar beziffern lassen (finanzielle Anreize):

e Lage im BSG berechtigt zur Antragstellung fiir eine anteilige Finanzierung von Modellprojekten iiber das
BSG-Forderprogramm (aktuell 200.000 Euro pro Jahr) in allen Handlungsfeldern des BSG.

e Flache im BSG (sofern nicht bereits Lage in einem Schutzgebiet) berechtigt zur Antragstellung fiir Mittel
der Landschaftspflegerichtlinie fiir MaBnahmen zur Férderung der Landschaftspflege und Erhaltung
der Biodiversitat, u.a. auch Investition in kleine landwirtschaftliche Betriebe, Investition in die
Verarbeitung und Vermarktung naturschutzgerecht produzierter Erzeugnisse (z.B. bauliche Anlage oder
technische Einrichtung), Investition filir Landschaftspflege (Maschinen, Gerate oder technische
Hilfsmittel).

¢ Bessere Chancen bei der Einwerbung von Drittmitteln von z.B. Stiftungen, Férderprogrammen
und Unternehmensspenden.

« Einkommenssteigerung durch BSG-Tourismus in Hohe von 16 Mio. Euro / Jahr!: Generierung
zusatzlicher direkter Einkommen (z.B. Gehalter, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie) und indirekter
Einkommen (z.B. Vorleistungen wie Backer, Dienstleister, Handwerker) durch Tages- und
Ubernachtungsgéste, die wegen des BSG die Region bereisen.

Weitere Chancen und Vorteile:

e Starkung einer nachhaltigen und naturschutzorientierten Regionalentwicklung durch
Herstellung von Win-Win Situationen fiir Unternehmen, Landnutzer, nachhaltiger Tourismus,
Verarbeitungsbetriebe, Erhalt der biologischen Vielfalt und Gesellschaft. Beispiele:

o Forderung der Artenvielfalt z.B. durch Kernzonen, biodiversitdtsfordernde MaBnahmen und
Besucherlenkung (6kologischer Aspekt);

o Forderung der Vermarktung regionaler und nachhaltiger Produkte, der regionalen
Wertschépfung und des nachhaltigen Tourismus (6konomischer Aspekt), z.B. Regionalmarke
Albgemacht, Bienenstrom oder Biomusterregion;

o Starkung der Bildungsarbeit bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (z.B. durch
Biospharenschulen, Biosphdren-Kitas oder die Angebote der auBerschulischen
Bildungspartner) und Starkung des Gedankens der inklusiven Teilhabe von Menschen mit
Beeintrachtigung (z.B. Kooperationsprojekt ,Der Wegq ist das Ziel™) mit der BruderhausDiakonie
Buttenhausen, dem Samariterstift Grafeneck und der Arbeit in Selbsthilfe inklusiv gGmbH
Mdssingen (sozialer Aspekt).

¢ Marketingvorteile fiir Kommunen, Unternehmen und weitere Akteur*innen durch UNESCO-Label des
BSG.

e Mehr Nachhaltigkeit in der Entwicklungszone und Verbesserung des Nachhaltigkeitsimages (AuBen-
und Innenwahrnehmung) der Kommune und der Akteur*innen, die sich das BSG zu Nutze machen.

e Forderung fachlicher und politischer Vernetzungsmaéglichkeiten.

¢ Steigerung des Zusammengehorigkeitsgefiihls mit anderen BSG-Kommunen und Akteuren.
o Ggfls. Wettbewerbsvorteil im interkommunalen Wettbewerb.

¢ Anreize zur Férderung des freiwilligen Engagements fiir eine nachhaltige Regionalentwicklung.

e Forderung der regionalen Identitdt durch das BSG (Aufwertung der Heimat durch UNESCO-
Modellregion, Erhalt der Kulturlandschaft und historisch-kulturelles Erbe).

1 Job et al. unveroffentlicht
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e BSG ist gdfls. ein Standortfaktor fiir die Ansiedlung und Investitionen von Unternehmen (z.B.
Gastronomie, nachhaltiger Tourismus, verarbeitendes Gewerbe).

e Férderung des Engagements fiir eine nachhaltige Entwicklung.

¢ Vereinfachung des Zugangs zu Beratungsleistungen durch Geschaftsstelle des BSG und weiterer BSG-
Akteure (Behérden, Kommunen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen und weitere Institutionen).

o Mitgestaltung der Region und Gesamtentwicklung des BSG iiber Vertreter*innen im Lenkungskreis,
BSG-Verein und Rahmenkonzept.

e BSG ist eine Plattform zur Vorbereitung auf die Zukunft und Erprobung von modellhaften Lésungen
fiir regionale Herausforderungen.

¢ Beitrag zur Erhaltung von Infrastruktur (Gastronomie, Laden, touristische Dienstleistungen).

» Die Geschaftsstellen des BSG mit 23,5 Personalstellen, die sich als Servicestelle fiir die Region
versteht, um eine nachhaltige Entwicklung zu férdern und gemeinsam mit den Akteur*innen der Region
die 0.g. Vorteile umsetzt und Herausforderungen der Region mittels Modellprojekten versucht zu Iésen.

Herausforderungen

Herausforderungen, die sich monetar beziffern lassen:

o Stilllegung der Holznutzung in Kernzonen (Einkommensverlusten durch die Stilllegung von Waldflachen
steht die Mdglichkeit zur Generierung von Okopunkten im naturschutzrechtlichen Okokonto nach
MaBgabe der Okokonto-Verordnung gegeniiber. Wenn Kommunen Okopunkte generieren méchten,
werden die Flachen zunichst als Bannwald ausgewiesen und mit 4 Okopunkten pro Quadratmeter
vergiitet. AnschlieBend wird der Bannwald durch die Verordnung des Biosphdrengebiets als Kernzone
ausgewiesen. Kernzonen stellen einen groBen Mehrwert fiir die Biodiversitat dar).

e Finanzieller Beitrag der Kommunen fiir Personal und Forderprogramm des BSG (dieser ermdglicht aber
Mitspracherechte im Lenkungskreis flr strategische Entwicklungen des BSG und erhoéht das
Verantwortungsgefiihl der Kommunen fiir das BSG).

Weitere Herausforderungen:

¢ Eigeninitiative erforderlich (Ideen, Zeit fiir Abstimmungen, Arbeitsaufwand und in Bezug auf
Férderprojekte auch finanzieller Eigenanteil)

¢ Einschrankungen der Jagd in Kernzonen (Driickjagden sind erlaubt, durch regelmé&Bige Evaluation wird
darauf geachtet, dass eine effektive Wildschadensverhiitung mdglich bleibt).

o Ggfls. Verringerung der Jagdpacht auf Kernzonenflachen.

¢ SchlieBen von den meisten Wegen in den Kernzonen, um die Nutzung der Kernzonen zu minimieren
(wichtige Wege kdnnen nach Einzelfallbewertung offenbleiben oder verlegt werden)

¢ Verbot von Bioziden (Mittel im nicht-agrarischen Bereich zur Bekdmpfung von Schadlingen) in der Kern-
und Pflegezone, um die Erhaltung der Artenvielfalt zu férdern (§ 30a BNatSchG)

e Verzicht auf Pflanzenschutzmittel auf extensiv genutzten Fldchen in der Kern- und Pflegezone, um die
Erhaltung der Artenvielfalt zu férdern (auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Flachen in der Pflegezone
ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nach den Grundsatzen des integrierten Pflanzenschutzes des
Landes mdoglich; § 34 NatSchG)

¢ Verzicht chemisch synthetischer Pflanzenschutzmitteln in privaten Garten in der Entwicklungszone, um
die Erhaltung der Artenvielfalt zu férdern (fir biologische und chemische Pflanzenschutzmittel gibt es
keine Einschrankungen; § 34 A NatSchG).




Hinweis:

Vom Biosphdrengebiet gehen keine Einschrankungen fiir die Bewirtschaftung intensiv genutzter
landwirtschaftlicher Fldchen aus und es sind auch keine solchen geplant. Einige Landwirtinnen und
Landwirte haben dennoch Sorgen, dass durch einen Beitritt zum Biospharengebiet in Zukunft
Einschrankungen fiir die Bewirtschaftung ihrer landwirtschaftlichen Flachen entstehen. Intensiv genutzte
landwirtschaftliche Flachen kénnen daher im Zweifel in die Entwicklungszone (Wirtschaftszone), anstatt
in die Pflegezone aufgenommen werden. Seit Griindung des BSG haben bereits sehr viele Landwirtinnen
und Landwirte vom BSG profitiert (s. Kap. 4.1).

2. Worum geht es im Biospharengebiet Schwabische Alb?

Als UNESCO zertifizierte Modellregion fir nachhaltige Entwicklung verfolgt das Biosphdrengebiet Schwabische
Alb das Ubergeordnete Ziel, 6kologische, ékonomische und soziale Interessen unter dem Leitbild einer
naturschutzorientierten und nachhaltigen Regionalentwicklung zusammenzufiihren. Kurzum geht es im
Biospharengebiet Schwabische Alb um ertragreiche Wirtschaftsformen, ein gelingendes gesellschaftliches
Zusammenleben — und zugleich um den Erhalt der natirlichen Lebensgrundlagen (,,Schitzen durch Nitzen®).
Im Vordergrund stehen Anreize und Chancen, die fiir eine freiwillige Teilnahme an Modellprojekten motivieren
sollen. Im Rahmen vieler nachhaltiger Projekte wird der Grundgedanke ,Leben und Wirtschaften im Einklang
mit der Natur" in intensiver Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren aus Kommunen, Behdrden,
Verbdnden, Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, dem Land Baden-Wirttemberg und
vielen weiteren erfolgreich umgesetzt. Das Biospharengebiet ist insbesondere in folgenden Handlungsfeldern
aktiv: Land- und Forstwirtschaft, Regionalvermarktung, regionale Wertschépfung, nachhaltiger Tourismus,
Bildung fiir nachhaltige Entwicklung, Offentlichkeitsarbeit, Forschung & Monitoring, historisch-kulturelles
Erbe, Erhalt der Biodiversitat.

Das groBe Interesse zahlreicher Kommunen, dem Biosphdrengebiet beizutreten, zeigt, dass sich das
Biospharengebiet auf einem guten Weg befindet.

2.1 Welche Ansitze verfolgt das Biosphdrengebiet? Was verstehen wir unter einer
~nachhaltigen und naturschutzorientierten Regionalentwicklung™?

Die Schwabische Alb und das Albvorland sind landschaftlich attraktiv und durch eine 6kologisch wertvolle
Kulturlandschaft gepragt. Aus raumlicher Sicht bietet die enge Stadt-Land-Verflechtung (z.B. gute
Erreichbarkeit des BSG fiir Tagesgdste, gute Absatzchancen fiir regionale Produkte in der Metropolregion
Stuttgart sowie in den GroBstadten Reutlingen und Ulm) eine sehr gute Ausgangsposition flr eine erfolgreiche
Regionalentwicklung, die durch das Biosphdrengebiet und andere weiter gestarkt wird.

Aber das ,Artensterben® findet auch auf der Schwébischen Alb und im Albvorland statt. Allein von 2008 bis
2018 wurde ein Artenverlust (Insekten) von durchschnittlich 34 % im Griinland und 36 % im Wald auch auf
der Alb nachgewiesen?. Landwirtschaftliche Betriebe, Gaststatten, medizinische Einrichtungen und Dorfladen
im landlichen Raum haben enorme wirtschaftliche Herausforderungen zu stemmen. Z.B. halbierte sich in den
vergangenen 20 Jahren die Anzahl der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe im Landkreis Reutlingen?.
Im Tourismus steht die Alb im Wettbewerb mit anderen Regionen und der PKW-Verkehr durch Touristen
(85 % reisen mit dem eigenen PKW an?) ist insbesondere am Wochenende stellenweise noch zu hoch.

Dies sind nur einige Beispiele fiir regionale Herausforderungen, die das Biosphdrengebiert zu I6sen versucht.
Dem gegeniiber stehen regionale Potentiale, die es zu nutzen gilt. Hier setzt das Leitbild der
naturschutzorientierten und nachhaltigen Regionalentwicklung an: Es werden Win-Win Situationen
angestrebt, also Lésungen, durch die Natur, Kultur, Regionalwirtschaft sowie Einwohner*innen und Gaste

2 Seibold et al. 2019. Veroffentlicht von den Biodiversitats-Exploratorien in der Zeitschrift “Nature”.
3 Daten des stat. Landesamts BW
4 Job et al. unverdffentlicht



-6 -

profitieren, damit sich die Region nachhaltig weiterentwickeln kann, Arbeitsplatze erhalten und Innovationen
gefordert werden.

So soll z.B. durch die Férderung der Vermarktung fiir regionaler Produkte, die zur Erhaltung der
Kulturlandschaft beitragen sowie wertvolle Lebensrdume und die Artenvielfalt fordern (z.B. durch die
Regionalmarke Albgemacht), und die Forderung einer regionalen Wertschdopfung der Konsum dieser
regionalen Produkte durch Biirger*innen und Gaste angekurbelt werden. Hotels, Gastronomiebetriebe und
Informationszentren der Partner-Initiative verwenden diese regionalen Produkte gezielt in ihrem
kulinarischen Angebot und im Verkauf.

Landwirt*innen sollen Unterstiitzung erfahren (z.B. durch Beratung, Marketing und finanzielle Férderung),
die Vermarktung und Weiterverarbeitung qualitdtsvoller regionaler Produkte (z.B. Streuobstwiesen-Apfelsaft,
Getreide, Linsen, Lammfleisch, Wolle etc.) auszubauen und biodiversitatsfordernde MaBnahmen umzusetzen.
Mit einer gezielten Besucherlenkung sollen sich die Gaste in der Natur so bewegen, dass einerseits die
attraktive Landschaft erlebt werden kann, andererseits naturschutzsensible Flachen geschont werden, die
Lebensqualitat der einheimischen Bewohner*innen erhalten bleibt und die Gaste die Méglichkeit bekommen,
regionale Produkte zu konsumieren.

Das Land Baden-Wirttemberg und die Kommunen stellen seit 2008 fiir das Biospharengebiets-
Forderprogramm jahrlich Mittel in Hohe von mindestens 200.000 € zur Verfiigung. Bis 2013 stand zusatzlich
das PLENUM Foérderprogramm mit jahrlich ca. 200.000 € fir das gesamte Biospharengebiet bereit. Das Ziel
beider Programme ist die Férderung modellhafter Projekte, im Sinne einer naturschutzorientierten und
nachhaltigen Regionalentwicklung. Von 2008 bis 2023 wurden 520 Projekte mit insgesamt 5,0 Mio. €
gefordert. Inklusive Eigenleistungen der Antragsteller entspricht dies einer Gesamtinvestition in die Region
von 10,1 Mio. €. Die meisten Fordermittel wurden im Handlungsfeld Landwirtschaft, Regionalvermarktung
und Wertschopfung (154 Projekte mit 1,6 Mio. € Gesamtforderung) sowie im Handlungsfeld nachhaltiger
Tourismus investiert (98 Projekte mit 1,4 Mio. Euro Gesamtférderung. Dariiber hinaus koordiniert die
Geschéaftsstelle des Biosphdrengebiets viele weitere, meist deutlich umfangreichere Projekte. Diese Projekte
haben in Summe einen finanziellen Umfang von ca. 1 Mio. Euro jahrlich und werden durch Mittel des
Naturschutzhaushalts des Landes Baden-Wirttemberg sowie durch Drittmittel (z.B. weitere
Forderprogramme, Stiftungsmittel, Spenden) finanziert.

Eine aktive Bewerbung fir die Nutzung offentlicher Verkehrsmittel soll zur Reduzierung des
Individualverkehrs beitragen. Ein weiterer Mehrwert entsteht, indem (ber Bildung fiir nachhaltige
Entwicklung (z.B. Biospharenschulen, Junior Ranger etc.) solche und weitere Wirkungszusammenhdnge im
Kontext einer nachhaltigen Entwicklung vermittelt werden und damit z.B. fur die Auswirkungen des eigenen
Handelns und Konsums sensibilisiert wird.

Flankiert werden diese Ansitze durch eine umfangreiche Offentlichkeitsarbeit, Forschung, Monitoring
und Erfolgskontrollen. Das Biosphdrengebiet weist eine sehr hohe Akzeptanz auf: 73 % der
Bewohner*innen beflirworten das Biospharengebiet uneingeschrankt, 17 % beflirworten es, sehen aber
Verbesserungsméglichkeiten (z.B. Reduzierung Individualverkehr, Offnen geschlossener Wege in Kernzonen
und dem ehemaligen Truppentibungsplatz, Reduzierung des Larms durch Motorradfahrer), und nur 2 % der
Bewohner*innen lehnen das Biospharengebiet ab®.

Im Mittelpunkt der Handlungen des Biospharengebiets Schwébische Alb stehen der Mensch und die Natur.
Partizipation und freiwillige Mitwirkungsmaéglichkeiten fiir engagierte und interessierte Personen sind
eine wichtige Grundlage des Biospharengebiets. Mitwirkungsmaglichkeiten gibt es durch den Lenkungskreis,
den Verein Biosphdrengebiet Schwabische Alb e.V., thematische Arbeitskreise, projektspezifische Netzwerke
und durch die Erstellung eines neuen Rahmenkonzepts. Letzteres wird alle 10 Jahre fortgeschrieben und
bildet einen Handlungsleitfaden fir die Geschaftsstelle des Biosphdrengebiets. Das Rahmenkonzept wird nach
der Gebietserweiterung erneuert und hier kann sich jede interessierte Person im Biosphdrengebiet einbringen.

5> Lindern, v. E. et al. (2019): Akzeptanz, Identifikation und Engagement: Ergebnisse und Implikationen aus einer Bevolkerungsumfrage
in acht UNESCO Biosphere Reserves in der Schweiz, Deutschland und Osterreich.
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2.2 Welche Aufgaben haben die Geschiftsstellen des Biosphidrengebiets Schwabische Alb und
des Vereins Biospharengebiet Schwabische Alb e.V.?

Die Geschaftsstellen des Biosphadrengebiets verstehen sich als Dienstleister und Ideengeber fiir die Region
(,Servicestelle fir die Region® oder ,Regionalentwicklungsagentur"), indem Akteur*innen vernetzt und
beraten werden, Umsetzungsprozesse angestoBen, koordiniert und weitere Finanzmittel beantragt werden.
Samtliche Projekte werden unter Einbeziehung relevanter Akteur*innen in Planung und Umsetzung realisiert.
Beitrittsinteressierte Kommunen kénnen auf eine jahrelange Erfahrung und Vorarbeit des Biospharengebiets,
erfolgreiche Projekte, Kooperationen, Ansatze, Strukturen, gelingende Teilnahme und Vernetzung, eine
grundsatzlich gute Finanzierung und Personalausstattung der Geschéftsstellen des Biospharengebiets, sowie
ein hohes Ansehen und Vertrauen in der Region aufbauen. Die Geschéftsstelle des Biospharengebiets ist beim
Regierungsprasidium Tibingen angesiedelt und damit Teil der Landesverwaltung Baden-Wirttemberg. Die
Geschaftsstelle hat keine hoheitlichen Zustdndigkeiten (z.B. im Bereich Forst, Naturschutz oder
Landwirtschaft), diese liegen bei den zustandigen Behdrden. Eine weitere Geschaftsstelle ist beim Verein
Biospharengebiet Schwdbische Alb e.V. angesiedelt. Die Themen Schaferei, Biospharenschulen,
Biospharenkindergarten, Junior Ranger und die Biomusterregion Biosphdrengebiet Schwabische Alb sind hier
angesiedelt, finden aber in enger Abstimmung mit der Geschaftsstelle des Biosphdrengebiets statt.

3. Welche Zonen muss ein Biosphdrengebiet aufweisen?

Das Biospharengebiet ist aufgeteilt in 3 Zonen mit folgenden Schwerpunkten. Ziele und Auflagen der Zonen
sind in der Verordnung Uber das Biospharengebiet® verankert.

Entwicklungszone (aktuell 55 %):

o Schwerpunkt des Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraums fiir die Bevolkerung im
Biospharengebiet.

o In Entwicklungszonen sollen 6konomische, soziale und 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsweisen geférdert und weiterentwickelt werden.

o Umsetzung von nachhaltigen Modellprojekten auf freiwilliger Basis.

o In Entwicklungszonen gibt es keine Einschréankungen der land- und forstwirtschaftlichen
Flachenbewirtschaftung, fir Bauvorhaben, Handel, Gewerbe und Industrie, die es nicht
auch ohne Biosphdrengebet geben wiirde.

Pflegezone (aktuell 42 %):

o  Schutz artenreicher Kulturlandschaften und landschaftstypischer Lebensraume (,Schutz
durch Nutzung®).

Kernzone (aktuell 3 %):

o Urwalder von morgen: Waldflachen im Eigentum der &ffentlichen Hand (Kommunen,
Land, Bund), auf denen sich die Natur weitgehend unbeeinflusst vom Menschen
entwickeln soll (,Schutz vor Nutzung"). Zu Einschrankungen siehe 4.2.

3.1 Welchen Sinn und Zweck verfolgen Kernzonen?

Kernzonen sind ein wertvoller Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung der biologischen Vielfalt im Okosystem
Wald. In Kernzonen dominieren langfristig andere Tier- und Pflanzenarten und deren Gesellschaften als in
wirtschaftlich genutzten Waldern. Dazu zahlen v. a. sehr seltene Tier- und Pflanzenarten, die an die Alters-
und Zerfallsphasen von Waldern und deren hohe Totholzmengen gebunden sind, die in bewirtschafteten

6 Verordnung des Ministeriums fiir Erndhrung und L&ndlichen Raum (iber das Biospharengebiet ,Schwébische Alb"
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Waldern nicht erreicht werden kdnnen. In Kernzonen gilt, den natirlichen Ablaufen freien Lauf zu lassen und
den sich von selbst einstellenden Lebensraumen und Tier- und Pflanzenarten Raum geben (es ist also kein
~Entwicklungsziel® vorgegeben). In Kernzonen entwickeln sich dadurch Lebensrdaume fiir hochspezialisierte
Arten. Kernzonen dienen auch dem Erhalt des Genpools von Waldlebensrdaumen. Ebenso dienen Kernzonen
der Forschung, nicht nur zur Vertiefung des Verstandnisses, wie sich unbewirtschaftete Walder entwickeln,
sondern z.B. auch zur Untersuchung der Relevanz einzelner Tier- und Pflanzenarten fiir die Entwicklung von
neuen Medikamenten (heute sind etwa 50 Prozent aller weltweit zugelassenen Medikamente pflanzlichen
Ursprungs’).

Im Fokus der Kernzonensuche stehen nicht die ertragreichen Waldfldchen, sondern unproduktivere
Laubwalder in steilen Hanglagen. Die Kernzone muss sich aus Waldflachen der &ffentlichen Hand
(Kommune, Bund, Land) zusammensetzen. Privatwalder werden NICHT als Kernzonen ausgewiesen.

Den evtl. Einkommensverlusten durch die Stilllegung von Waldflachen, steht die Méglichkeit zur
Generierung von Okopunkten im naturschutzrechtlichen Okokonto nach MaBgabe der Okokonto-Verordnung
gegeniiber. Okopunkte kénnen den Kommunen als Kompensation fiir Eingriffe in den Naturhaushalt dienen
oder zu marktabhéngigen Preisen an Dritte verkauft werden. Wenn eine Kommune Okopunkte generieren
mdchte, werden die Flichen zunéchst als Bannwald ausgewiesen und mit 4 Okopunkten pro Quadratmeter
vergitet. AnschlieBend wird der Bannwald durch die Verordnung des Biospharengebiets als Kernzone
ausgewiesen.

Dariiber hinaus verringert sich der zukiinftige, jahrliche Mitgliedsbeitrag fiir die Teilnahme am
Biospharengebiet, je mehr Kernzonen eine Kommune einbringt. Weitere Ausgleichszahlungen fiir die
Ausweisung von Kernzonen (z.B. Uber das Aktionsprogramm natiirlicher Klimaschutz und den Wildnisfonds)
werden aktuell von der Geschaftsstelle des Biosphdrengebiets gepriift.

Ersteinrichtende MaBnahmen diirfen naturschutzfachlich begriindet mit dem Ziel der Entlassung der
Kernzone in den Prozessschutz durchgefiihrt werden. Nutzungsaspekte diirfen allerdings bei der
Durchfiihrung von ersteinrichtenden MaBnahmen nicht ausschlaggebend sein. Eine Gefahr vor der
Ausbreitung des Borkenkafers durch Kernzonen auf benachbarte Walder kann weitgehend ausgeraumt
werden, weil vorwiegend Laubwaldflachen als Kernzonen in Betracht kommen und dariber hinaus die
Entnahme von Fichten zum Zwecke des Waldschutzes auch nach Ausweisung der Kernzonen noch méglich
sein wird.

Eine Brennholzentnahme ist in Kernzonen nicht mehr erlaubt. Die Brennholzversorgung wird aber durch die
Ausweisung von Kernzonen in den meisten Fallen nicht gefdhrdet, da es sich bei den Kernzonen im
Verhaltnis zur gesamten Waldflache um kleine Flachen handelt.

In den Kernzonen missen zwar Wege geschlossen werden, aber dies geschieht in Abstimmung mit den
Kommunen und weiteren Beteiligten, z.B. dem SAV (siehe Kap. 3.4).

In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt des Bundes wird eine natirliche Waldentwicklung auf
10 % der offentlichen Waldflache angestrebt.

Darliber hinaus ist die Ausweisung von Kernzonen (in Deutschland auf 3 % der Flache eines
Biospharenreservats) ein Kriterium des sogenannten ,MAB-Nationalkomitees"8. Nur mit dessen Erfiillung kann
eine UNESCO-Anerkennung erfolgen?®.

3.2 Welche Flachen kommen als Kernzonen in Betracht?

Die Auswahl von Kernzonenflachen unterliegt fachlichen Kriterien und der Abstimmung mit den
Flacheneigentiimer*innen. Fir die Suche nach mdglichen Kernzonenflachen wurde eine ,,AG Zonierung"

7 Patentamt Natur — Recherche. In: Kreysa G, Grabley S (2007): Vorbild Natur. Stand und Perspektiven der Naturstoff-Forschung in
Deutschland.

8 Das Komitee besteht aus 17 Expert*innen innerhalb der Bereiche Wissenschaft und Praxis und ist beim Bundesumweltministerium
angesiedelt.

9 Kriterien fiir die Anerkennung und Uberpriifung von Biosphérenreservaten der UNESCO in Deutschland
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(bestehend aus Vertretern von Forst, Naturschutz und Kommunen), eingerichtet und durch diese eine
Handreichung mit 37 fachlichen Kriterien erstellt'?, darunter z.B.
1. Strukturkriterien:
+ Angrenzung an aktuelle Kernzonen, bevorzugt an kleinen Kernzonen (<50 ha)
« Keine Angrenzung an StraBen und Siedlung
2. Okologische Kriterien:
« Hang- und Schluchtwalder oder Buchenwalder
«  Keine Uberlagerung mit Flichen des Artenschutzprogramms
»  Bevorzugt historische Waldflachen
3. ©Okonomische Kriterien:
»  Beachtung Holznutzungsméglichkeiten
« Meiden nadelholzreicher Bestande
4. soziale Kriterien:

«  Es kommen nur Waldflachen im Eigentum der &ffentlichen Hand (Kommunalwald,
Staatswald) in Betracht.

« Es sollen keine Walder unter Schutz gestellt werden, die wichtig fiir die Erholung der
Birger*innen und Gaste sind (z.B. Zugang zu Burgen).

3.3 Welche Auflagen gibt es fiir die Jagd in Kernzonen?

Auflagen fiir die Jagd in den Kernzonen werden in der Allgemeinverfiigung Jagd geregelt!!. Deren Ziel ist es,
einerseits dem naturschutzfachlichen Ziel der Kernzonen (Prozessschutz) gerecht zu werden und andererseits
eine ausreichende Wildschadensverhitung zu betreiben. Fir die vom RP Tibingen ausgegebene
Allgemeinverfiigung wurden von der Arbeitsgruppe Jagd (bestehend aus Vertretern von Jagd, Forst,
Kommune und Naturschutz) Empfehlungen erstellt und diese werden regelmaBig evaluiert. In der
Arbeitsgruppe wird mehrheitlich die Meinung vertreten, dass die derzeitigen Jagdmdglichkeiten als
Kompromiss zwischen Prozessschutz und Wildtiermanagement als ausreichend angesehen werden. Die
Mdglichkeiten mit Driickjagden, Schuss in die Kernzone und der Bejagung im Umfeld durch Nachtsicht und
Kirrjagd genuigen i.d.R. zur Wildschadensverhiitung. Manche Kommunen reduzieren die Jagdpacht fir
Kernzonenflachen, um den Einschréankungen flir die Jager entgegenzukommen.

Aus der AV Jagd gehen folgende Auflagen fiir Kernzonen hervor:
o Einzeljagd ist nur vom Rande der Kernzone aus mdglich
o Driickjagden innerhalb der Kernzone sind zulassig
o Einsatz von mobilen Driickjagdsitzen ist zuldssig

o Derzeit noch vorhandene Jagdeinrichtungen fiir die Driickjagd diirfen noch bis zu deren Verfall
genutzt werden. Ausnahmen dazu kénnen (ber die Vorlage eines Jagdkonzeptes beantragt werden.

o Fitterungen oder Kirrungen innerhalb Kernzonen sind unzuldssig

o Im Falle des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest gibt es Ausnahmeregelungen

10 Checkliste zur Priifung von Kernzonenfldchen
11 Allgemeinverfiigung des Regierungsprasidiums Tiibingen zur Ausiibung der Jagd in Kernzonen des Biosphérengebiets Schwabische
Alb
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Zur Klarung der Frage, ob Wildschaden durch Schwarzwild im Umfeld von Jagdruhezonen gréBere AusmaBe
erreichen als in Gebieten ohne Jagdeinschrankung, wurde eigens eine Untersuchung im Biospharengebiet
Schwabische Alb angefertigt!?. Hierfiir wurden im Zeitraum Januar 2012 bis Juli 2015 Wildschweine mit GPS-
Halsbdandern besendert. Die Hypothese, dass die Wildschdden durch Schwarzwild im Umfeld von
Jagdruhezonen gréBere AusmaBe erreichen als in Gebieten ohne Jagdeinschrankung, bestdtigte sich im
Rahmen dieser Untersuchung nicht. Im Gegenteil waren die Griinlandschaden in drei Jahren in den beiden
Gebieten mit jagdlichen Einschrankungen (Schwabische Alb, Wurzacher Ried) geringer als im Altdorfer Wald
bei uneingeschrankter Jagd. Die Einzeljagd auf Schwarzwild in den Kernzonen ist aus Sicht der Studie
weiterhin nicht erforderlich. Hier gentligen die bislang erlaubten jagdlichen Mittel (Driickjagd in der Kernzone
in Verbindung mit intensiver Umfeldbejagung) zur Regulierung des Bestands. ErwartungsgemaB belegt die
Raumnutzungsanalyse, dass die Streifgebiete der Wildschweine um ein Vielfaches gréBer sind als die
Kernzonen. Die Wildschweine verlassen regelmaBig die Kernzonen und kdnnen auBerhalb der Kernzonen
ohne Einschrankung bejagt werden.

3.4. Wie wird mit Wegen in den Kernzonen umgegangen?

Grundsatzlich sollen alle Wege in den Kernzonen geschlossen werden. Einzelne Wege koénnen aber in
Abstimmung mit den Kommunen und Flacheneigentimern nach einer Einzelfallbewertung weiterhin
offenbleiben (z.B. wichtige Wander- oder Radwege, Verbindungswege zu weiteren Waldflachen etc.).
Rechtlich ist dies durch die Allgemeinverfiigung zur Wegeregelung im Biosphdrengebiet Schwabische Alb®3
dokumentiert.

3.5 Welche Flachen kommen als Pflegezonen in Betracht?

Als Pflegezone kommen folgende bestehende Schutzgebiete, die einen ,strengen Schutz" aufweisen in
Betracht, da in diesen eine dauerhafte rechtliche Sicherung und wirksame Pufferleistung als gegeben
betrachtet wird: Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Schonwdlder und flachenhafte
Naturdenkmale. Ackerflachen und intensiv genutztes Griinland, die in diesen Schutzgebieten liegen, kénnen
bei Bedenken in die Entwicklungszone aufgenommen werden. Ein Fokus flir die Ausweisung neuer
Pflegezonen wird auf der Herstellung einer Pflegezonenummantelung der Kernzonen liegen. Geplante
Windkraftstandorte werden nicht als Pflegezone in Betracht gezogen. Zielmarke des Biosphdrengebiets ist,
17 % der Gesamtkulisse (inkl. Erweiterung) als Pflegezone vorweisen zu kdnnen.

3.6 Wie werden Kern- und Pflegezonen ausgewiesen?

Die Ausgestaltung der Zonierung erfolgt in fachlicher Abstimmung mit der AG Zonierung, den zustdndigen
Fachbehérden und gemeinsam in Abstimmung mit den Kommunen, sofern es sich um kommunale Flachen
handelt. Bevor eine Flache als Kern- oder Pflegezone ausgewiesen wird, unterliegt sie einer Einzelfallpriifung.

Auch ForstBW hat die Bereitschaft signalisiert, Staatswaldflaichen als Kernzone einzubringen. Fiir die
Kommunen bedeutet dies, dass sie nicht alleine die 3 % (bzw. neue Kommunen 3,5 %) der
Erweiterungskulisse als Kernzone im Kommunalwald einbringen miissen, sondern nur mindestens 2 % (bzw.
neue Kommunen 2,5 %).

Eine verbindliche Absichtsbekundung seitens der Kommunen, dem BSG beizutreten oder weitere Flachen in
das BSG einzubringen, wird ab Marz 2024 in Kenntnis der Lage der kiinftigen Kern- und Pflegezonen erbeten.
Der finale Beschluss, welche weiteren Flachen in das Biospharengebiet aufgenommen werden, erfolgt nach

12 | inderoth, P., Johann, F., Handschuh, M., Bauch, T., Elliger, A., Daliige, G., Herbst, C., Pegel, M. & Arnold, J. (2020):
Schwarzwildproblematik im Umfeld von Schutzgebieten. Raum-Zeit-Verhalten und Aktivitat von Wildschweinen (Sus scrofa) in Gebieten
mit Jagdruhezonen. Projektbericht, Wildforschungsstelle Baden-Wiirttemberg beim LAZBW, Aulendorf.
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Ausgestaltung der Zonierung (im Oktober 2024) und obliegt dem Lenkungskreis des Biosphdrengebiets
Schwabische Alb.

4. Handlungsfeld Landwirtschaft, Regionalvermarktung und regionale Wertschépfung
4.1 Welche Vorteile haben Landwirtinnen und Landwirte vom Biosphdrengebiet?

Mit einem Beitritt zum Biospharengebiet ergeben sich fir landwirtschaftlich aktive Akteur*innen monetdre
Vorteile durch die Fordermdglichkeiten des Forderprogramms (200.000 Euro/Jahr). Im Bereich
Landwirtschaft, Regionalvermarktung und Wertschopfung wurden bisher sogar die meisten Projekte gefordert
im Vergleich zu den anderen Handlungsfeldern des BSG: 154 Projekte seit 2008 mit 1,6 Mio. Euro
Fordersumme und 4,1 Mio. Euro Gesamtinvestition (inkl. Eigenmittel; Projektbeispiele s. unten). Uber das
BSG-Forderprogramm hinaus koordiniert die Geschaftsstelle des Biosphdrengebiets viele weitere, meist
deutlich umfangreichere Projekte. Diese Projekte haben in Summe einen finanziellen Umfang von ca. 1 Mio.
Euro jahrlich und werden durch Mittel des Naturschutzhaushalts des Landes Baden-Wiirttemberg sowie durch
Drittmittel (z.B. weitere Forderprogramme, Stiftungsmittel, Spenden) finanziert. Beispiele hierfiir sind
Aufwendungen fiir ALBGEMACHT, Bio-Musterregion BSG Schwabische ALb, Bienenstrom und weitere.

Zudem ergeben sich durch das Biospharengebiet Férdermdoglichkeiten lber die Landschaftspflegerichtlinie
(Mittel zur Erhaltung der Kulturlandschaft und Biodiversitdt), sofern die jeweiligen Flachen noch nicht bereits
in einem Schutzgebiet liegen (z.B. Landschaftsschutzgebiet)'. Die Geschéftsstellen unterstiitzen auch
Antragstellungen bei weiteren Férderprogrammen wie AFP, ELR und Marktstrukturférderung. Zu den weiteren
Vorteilen und Chancen zdhlen mdgliche Einkommenssteigerungen im Bereich Vermarktung regionaler
Produkte und Weiterverarbeitung sowie durch MarketingmaBnahmen des Biospharengebiets in diesen
Bereichen, z.B. Uber die Regionalmarke Albgemacht. Unter regionalen Produkten werden Produkte
verstanden, die aus dem Biospharengebiet Schwabische Alb oder dem unmittelbaren Umland stammen und
die Kulturlandschaften sowie wertvolle Lebensrdume und die Artenvielfalt férdern (z.B. Produkte aus
Streuobst, Wacholderheiden, Schaferei aber auch Brot mit Getreide aus der Region etc.). Verbunden mit der
regionalen Produktion ist immer ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt (bspw. Teilnahme an FAKT II).

Weitere Vorteile ergeben sich durch die umfangreichen Vernetzungsangebote im Biosphdrengebiet, die
Teilnahme an Projekten, Ideenwerkstatten, Rahmenkonzept und weitere.

Ziele des Biospharengebiets im Handlungsfeldes Landwirtschaft:
o Starkung der regionalen Wertschopfung und Regionalvermarktung
o Erhalt regionaler Landwirtschaft

o Schaffung finanzieller Anreize fiir Landwirt*innen (z.B. BSG Foérderprogramm, LPR-Férderung
und Projektmittel)

o Fodrderung der Vernetzung von Landwirt*innen (z.B. durch AK, fachliche Veranstaltungen,
Projekte etc.)

o Unterstitzung im Bereich Marketing (z.B. (iber das Biosphdrengebiet, Albgemacht etc.)

o Erhalt und Férderung einer biodiversitatsfreundlichen Bewirtschaftung

o Unterstiitzung auch im Bereich Schéaferei, Streuobst und Weinbau

o Herstellung von Win-Win Situationen fiir Landwirt*innen (6konomisch, sozial) und Natur
Zielgruppe: Konventionell und biologisch wirtschaftende Landwirt*innen

Beispiele fiir Beteiligungsmdéglichkeiten und Projekte im Bereich Landwirtschaft,
Regionalvermarktung und Wertschdpfung:

14 | PR Website
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¢ Naturschutzorientierte Regionalmarke Albgemacht: Gemeinsam erarbeitetes, attraktives
Label fiir Produkte, bei deren Produktion ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet wird.
(Link fiir weitere Informationen)

o Bienenstrom: Bundesweit vermarkteter Okostromtarif, in dem der Anbau von Mais zur
Stromerzeugung in Biogasanlagen durch mehrjahrige bliihende Energiepflanzen ersetzt wird. (Link
fiir weitere Informationen)

e Bio-Musterregion: Forderung einer bio-regionalen AuBer-Haus-Verpflegung (z.B. in Kantinen,
Kitas, Schulen). (Link fiir weitere Informationen)

e Forderprogramm des Biosphdrengebiets: Das Forderprogramm ,Biospharengebiet
Schwabische Alb" unterstiitzt innovative und nachhaltige Projekte in allen Handlungsfeldern des
Biospharengebiets, so auch im Bereich der Landnutzung und Regionalvermarktung. Beispiele der
letzten Jahre sind:

o Forderung der Wertschdpfungskette (Bag-in-Box-Anlagen, Brennereianlagen, Kornbirste
fir alte Getreidesorten, Olmiihle),

o Forderung der landwirtschaftlichen Erzeugung (Samaschine fiir innovative Satechnik fiir
Kulturengemenge, Mahtechnik zur insektenschonenden Mahd, Weidezaune fiir extensive
Beweidung) und zur

o Verkaufsférderung regionaler, naturschutzorientierter Produkte (Verkaufsautomat und -
raum, Website, Kiihltechnik). Jegliche bisherigen Forderprojekte sind auf der Website des
Biospharengebiet einsehbar. (Link fiir weitere Informationen)

4.2 Welche Einschriankungen gelten fiir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden
im Biosphdrengebiet aktuell?

Einschlagige Vorschriften sind hierbei § 30a BNatSchG (Verbot von Bioziden in den Kern- und Pflegezonen
von Biospharengebieten) und § 34 NatSchG (Verbot von allen Pestiziden in Kern- und Pflegezonen, soweit
nicht land- oder fischereiwirtschaftliche Flachen). Demnach stellt sich die Situation wie folgt dar:

e Nach dem Bundesrecht ist grundsatzlich ein flachiger Einsatz von Biozidprodukten in Kern- und
Pflegezonen verboten. Die Entwicklungszone von Biosphdrengebieten ist hiervon ausgenommen.

e Das Landesrecht regelt jeglichen Einsatz von Pestiziden, es gibt also keine Einschrankungen durch
die Ausbringungsform (,flachiger Einsatz" oder ,Spritzen oder Spriihen“). Das Verbot jeglichen
Einsatzes aller Pestizide (Biozide und Pflanzenschutzmittel) gilt jedoch nur auBerhalb der intensiv
genutzten land- und fischereiwirtschaftlichen Flachen der Kern- und Pflegezonen.

e Im Einzelfall sind auf Antrag Ausnahmen von den Verboten mdglich, die die héhere
Naturschutzbehérde im Einvernehmen mit der hoheren Forstbehdérde erlassen kann.

e Aufgrund des besonderen Schutzzwecks einer Kernzone sind Kalamitaten dort nur in Ausnahmen zu
bekdmpfen.

e AuBerhalb der Kernzone (also auch in der Pflege- und Entwicklungszone) missen im Schadensfall
jedoch wohl alle MaBnahmen ergriffen werden kénnen, um ein Ubergreifen der Kalamitit auf
angrenzende (Wirtschafts-)Walder zu verhindern.

e In privaten Garten ist der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln auch in der
Entwicklungszone verboten (§34 A NatschG). Der Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln ist
erlaubt.

Es handelt sich bei dem Verbot des Einsatzes von Biozidprodukten (Mittel zur Schadlingsbekampfung im
nichtagrarischen Bereich) also nicht um die gesamte Kulisse des Biospharengebietes, sondern nur um die


https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/albgemacht
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/albgemacht
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/schuetzen-entwickeln/landwirtschaft
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/foerderprogramm
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Kern- und Pflegezone, die sich ohnehin zum gréBten Teil aus bereits bestehenden Schutzgebieten
(Naturschutzgebiet, FFH-Gebiete u. d.) zusammensetzt.

5. Wie hoch ist der finanzielle Beitrag der Kommunen zum Biosphdrengebiet?

Die Finanzierung der Personalstellen sowie des Férderprogramms in Hohe von 200.000 Euro jahrlich erfolgt
dauerhaft zu 70 % durch das Land Baden-Wirttemberg und zu 30 % durch die Landkreise, Stadte und
Gemeinden (aktuell 490.000 Euro pro Jahr) und ist durch eine Kooperationsvereinbarung zwischen den
Kommunen und Land Baden-Wirttemberg geregelt'>. Diese Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung
erlauben den Kommunen Mitspracherechte bei der strategischen Weiterentwicklung des Biosphdrengebiets
(z.B. Aufstockung Personalmittel) und wurde daher von anderen Biospharenreservaten bereits als
Erfolgsfaktor fiir ein gelingendes Biospharenreservat erkannt. Die finanzielle Beteiligung erhéht zudem das
Verantwortungsgefiihl der Kommunen fiir das Biospharengebiet. Der Finanzierungsschliissel basiert aktuell
auf folgender Berechnungsgrundlage: Grundbeitrag nach Einwohnern im Biosphdrengebiet gestaffelt,
zuziiglich Flachenbeitrag aus gewichteter Flache (Entwicklungszone + 1/2 Pflegezone, abziiglich 5-fach
Kommunalwald in Kernzone).

Der durchschnittliche Beitrag der Gemeinden und Stadte belduft sich aktuell auf 10.000 Euro pro Jahr. Am
Ende der Gebietserweiterung wird der Finanzierungsschliissel an die neue Kulisse des Biospharengebiets
angepasst. Hierbei muss mit einer Erhdhung des Gesamtbeitrags gerechnet werden, wobei sich durch den
Beitritt neuer Kommunen die finanzielle Beteiligung auch auf mehr Schultern verteilen wird. An der Verteilung
70 % Land und 30 % Kommunen wird sich voraussichtlich nichts andern.

Auf Nachfrage berechnen wir gerne den theoretischen Beitrag fiir das Einbringen von Flachen Ihrer Kommune
in das Biospharengebiet nach dem aktuellen Finanzierungsschlissel.

15 Kooperationsvereinbarung des Landes Baden-Wiirttemberg mit den Landkreisen und Kommunen des Biosphérengebiets
Schwabische Alb
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Vereinbarung

Das Land Baden-Wirttemberg,

vertreten durch das Ministerium fir Landlichen Raum und Verbraucherschutz, Kerner-
platz 10, 70182 Stuttgart

(im Folgenden: Land),

und

1. der Landkreis Reutlingen,
vertreten durch Landrat Thomas Reumann, BismarckstraBe 47, 72764 Reutlingen

2. der Landkreis Esslingen,
vertreten durch Landrat Heinz Eininger, Pulverwiesen 11, 73726 Esslingen

3. der Landkreis Alb-Donau-Kreis,
vertreten durch Landrat Heinz Seiffert, Schillerstr. 30, 89077 Ulm
(im Folgenden: Landkreise)

4. die 29 Gemeinden des Biospharengebiets Schwabische Alb

Bad Urach, vertreten durch Birgermeister EImar Rebmann, Marktplatz 8-9,

72574 Bad Urach

Beuren, vertreten durch Birgermeister Erich Hartmann, Linsenhofer StraB3e 2,
72660 Beuren

Bissingen an der Teck, vertreten durch Blrgermeister Marcel Musolf,

Vordere StraBBe 45, 73266 Bissingen a. d. Teck

Dettingen an der Erms, vertreten durch Birgermeister Michael Hillert,
Rathausplatz 1, 72581 Dettingen a. d. Erms

Dettingen unter Teck, vertreten durch Blrgermeister Rainer HauBmann,
SchulstraBe 4, 73265 Dettingen u. Teck

Ehingen (Donau), vertreten durch Oberblrgermeister Alexander Baumann, Markt-
platz 1, 89584 Ehingen (Donau)

Eningen unter Achalm, vertreten durch Blrgermeister Alexander Schweizer, Rat-
hausplatz 1, 72800 Eningen unter Achalm

Erkenbrechtsweiler, vertreten durch Birgermeister Roman WeiB,

Uracher Str. 2, 73268 Erkenbrechtsweiler
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Gomadingen, vertreten durch Blrgermeister Klemens Betz, Marktplatz 2,
72532 Gomadingen

Grabenstetten, vertreten durch Birgermeister Harald Steidl, Béhringer Str. 10,
72582 Grabenstetten

Hayingen, vertreten durch Birgermeister Robert Riehle, MarktstraBe 1,

72534 Hayingen

Hulben, vertreten durch Blrgermeister Siegmund Ganser, HauptstraBe 1,
72584 Hulben

Kohlberg, vertreten durch Blurgermeister Klaus Roller, Metzinger Str. 1,

72664 Kohlberg

Lauterach, vertreten durch Blrgermeister Bernhard Ritzler, LautertalstraBe 16,
89584 Lauterach

Lenningen, vertreten durch Blrgermeister Michael Schlecht, Marktplatz 1,
73252 Lenningen

Lichtenstein, vertreten durch Blrgermeister Peter NuBbaum, Rathausplatz 17,
72805 Lichtenstein

Metzingen, vertreten durch Oberblrgermeister Dr. Ulrich Fiedler,

Stuttgarter Str. 2-4, 72555 Metzingen

Minsingen, vertreten durch Birgermeister Mike Miinzing, Bachwiesenstr. 7,
72525 Minsingen

Neidlingen, vertreten durch Blrgermeister Rolf Kammerlander, KelterstraBBe 1,
73272 Neidlingen

Neuffen, vertreten durch Blrgermeister Matthias Backer, HauptstraBe 19,
72639 Neuffen

Owen, vertreten durch Blrgermeisterin Verena Grétzinger, RathausstraBe 8, ,
73277 Owen

Pfullingen, vertreten durch Birgermeister Rudolf HeB3, Marktplatz 5,

72793 Pfullingen

Reutlingen, vertreten durch Oberblrgermeisterin Barbara Bosch, Marktplatz 22,
72764 Reutlingen

Romerstein, vertreten durch Birgermeister Michael Donth, Albstr. 2,

72587 Rémerstein-Bdhringen

St. Johann, vertreten durch Blurgermeister Eberhard Wolf, SchulstraBe 1,
72813 St. Johann

Schelklingen, vertreten durch Blrgermeister Michael Knapp, Marktplatz 15,
89601 Schelklingen



Weilheim an der Teck, vertreten durch Blrgermeister Johannes Ziifle,
Marktplatz 6, 73235 Weilheim a. d. Teck

Westerheim, vertreten durch Blrgermeister Hartmut Walz, Kirchenplatz 16,
72589 Westerheim

Zwiefalten, vertreten durch Birgermeister Hubertus-J6rg Riedlinger,
Marktplatz 3, 88529 Zwiefalten

vereinbaren zur Zusammenarbeit fiir das Biospharengebiet Schwabische Alb auf der
Grundlage der Verordnung des Ministeriums flr Erndhrung und Landlichen Raum Gber
das Biospharengebiet "Schwabische Alb" vom 31.Januar 2008 (GBI. S. 88 - im Folgen-
den: Biospharengebietsverordnung) Folgendes:

§ 1

Finanzierungsbeteiligung der Gebietskorperschaften

(1) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass gemaf § 9 der Biospharengebietsverord-
nung die Gebietskdrperschaften im Geltungsbereich der Verordnung sich ab dem
01.01.2011 mit 30 % an den Kosten des Biospharengebiets beteiligen. Zu diesen Kosten
zahlen die Personalkosten, die Sachkosten sowie eine Projektférderung in Ho6he von
200.000 Euro jahrlich. Hierftr wird zum 01.01.2011 ein Betrag von 730.000 Euro zugrun-
de gelegt.

(2) Uber die Aufteilung des Anteils der Gebietskdrperschaften auf die einzelnen Gebiets-
kérperschaften (Landkreise und Gemeinden) haben die Landkreise sich untereinander
und mit den Biosphéarengebietsgemeinden geeinigt. Die Landkreise fihren je fir ihren
Bereich die entsprechenden Betrdge gesammelt an das Land zum 01.04. eines jeden
Jahres auf das Konto der Landesoberkasse Baden-Wirttemberg bei der Baden-
Wirttembergischen Bank (BLZ 600 501 01) Kto. Nr. 749 553 0102 unter Angabe der Re-
ferenznummer 8875650001235 ab.

(3) Im Abstand von 5 Jahren wird die Berechnungsgrundlage Uberprift und ggf. durch
gemeinsame Erklarung der Vertragsparteien angepasst.



§2

Biospharengebietsverwaltung

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Biospharengebietsverwaltung als Au3en-
stelle des Regierungsprasidiums Tlbingen mit Sitz in Minsingen gefihrt wird (Ge-
schaftsstelle Biospharengebiet).

§3
Mitwirkung der Gebietskérperschaften an der
Biospharengebietsverwaltung

Die Gebietskdrperschaften wirken an den grundsétzlichen Angelegenheiten der Biospha-
rengebietsverwaltung mit. Hierzu gehéren

1. Fragen von grundséatzlicher Bedeutung, soweit nicht schon durch das Rahmenkon-
zept festgelegt

2. wesentliche Personalentscheidungen, insbesondere Anderungen des Stellenplans,
Mitwirkung bei der Personalauswahl bei Funktionsstellen

3. Anderung der Berechnungsgrundlage fiir die finanzielle Beteiligung der Gebietskor-
perschaften

4. das jahrliche Arbeitsprogramm der Geschéftsstelle des Biospharengebiets

5. die Verwendung der Férdermittel.

§4

Form der Mitwirkung

Die Mitwirkung der Landkreise und Biospharengebietsgemeinden erfolgt Gber

1. den PLENUM-Beirat des Vereins "PLENUM Schwabische Alb" mit Sitz in Reutlingen
zu § 3 Nr. 4 und 5, der fir die Beratung Gber Angelegenheiten des Biospharengebie-
tes um je einen Vertreter der Regierungsprasidien Tlbingen und Stuttgart sowie die
Leitung der Geschéftsstelle des Biospharengebietes als stimmberechtigte Mitglieder
erganzt wird und

2. einen Lenkungskreis zu den Angelegenheiten nach § 3 Nr. 1 bis 3.



§5

Lenkungskreis

(1) Beim Regierungsprasidium Tulbingen wird ein Lenkungskreis fir das Biospharenge-
biet gebildet. Mitglieder sind der Regierungsprasident von Tlbingen als Vorsitzender, der
Regierungspréasident von Stuttgart als stellvertretender Vorsitzender, zwei Vertreter des
Ministeriums far Landlichen Raum und Verbraucherschutz, die Landrate der Landkreise
Esslingen, Reutlingen und Alb-Donau-Kreis sowie drei Blrgermeister der Biospharenge-
bietsgemeinden aus dem Landkreis Reutlingen sowie je ein Blrgermeister der Biospha-
rengebietsgemeinden aus den Landkreisen Alb-Donau-Kreis und Esslingen. Ein Vertreter
der Bundesanstalt flir Immobilienaufgaben sowie die Leitung der Geschéftsstelle des
Biospharengebietes Schwabische Alb nehmen beratend an den Sitzungen teil.

(2) Der Lenkungskreis entscheidet in den in § 3 Nr. 1 bis 3 benannten Angelegenheiten
des Biospharengebietes.

(3) Der Lenkungskreis fasst Beschllisse mit der Mehrheit der Sitze. Jedes Mitglied hat
eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag. Der
Vorsitz soll auf einvernehmliche Entscheidungen hinwirken. Beschlisse zur Neueinrich-
tung von Personalstellen und zur Veranderung der Berechnungsgrundlage gem. § 3 Nr. 3
sowie Beschlisse, die im Einzelfall oder auf Dauer finanzielle Leistungen des Landes
erfordern, die Uber den sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anteil des Landes hinausgehen,
bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Ministeriums fir Landlichen Raum
und Verbraucherschutz.

(4) Der Lenkungskreis kann sich eine Geschéaftsordnung geben.

§6

Laufzeit, Klindigung

(1) Diese Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020.

(2) Mit dem Auslaufen der PLENUM-Férderung zum 31.03.2013 wird Gberprift, ob An-
passungen erforderlich sind.



(3) Der Vertrag kann von beiden Seiten nur aus wichtigem Grund mit einer Frist von 6
Monaten zum 31.12. jeden Jahres geklndigt werden, friihestens jedoch zum 31.12.20183.

§7

Anderungen, Nebenabreden

Anderungen des Vertrages sowie Nebenabreden bediirfen der Schriftform.

Munsingen, den 8. November 2011

Alexander Bonde Landrat Thomas Reumann

Minister fir Landlichen Raum und Landkreis Reutlingen
Verbraucherschutz

Landrat Heinz Eininger, Landrat Heinz Seiffert

Landkreis Esslingen Alb-Donau-Kreis

Blrgermeister Elmar Rebmann Blrgermeister Erich Hartmann

Stadt Bad Urach Gemeinde Beuren

Blrgermeister Marcel Musolf Blrgermeister Michael Hillert
Gemeinde Bissingen an der Teck Gemeinde Dettingen an der Erms
Blrgermeister Rainer HauBmann Oberbirgermeister Alexander Baumann

Gemeinde Dettingen unter Teck Stadt Ehingen (Donau)



Birgermeister Alexander Schweizer
Gemeinde Eningen unter Achalm

Birgermeister Klemens Betz
Gemeinde Gomadingen

Blrgermeister Robert Riehle
Stadt Hayingen

Blrgermeister Klaus Roller
Gemeinde Kohlberg

Birgermeister Michael Schlecht
Gemeinde Lenningen

Oberblrgermeister Dr. Ulrich Fiedler
Stadt Metzingen

Blrgermeister Rolf Kammerlander
Gemeinde Neidlingen

Blrgermeister Roman Weil3
Gemeinde Erkenbrechtsweiler

Birgermeister Harald Steid|
Gemeinde Grabenstetten

Birgermeister Siegmund Ganser
Gemeinde Hulben

Blrgermeister Bernhard Ritzler
Gemeinde Lauterach

Blrgermeister Peter NuBbaum
Gemeinde Lichtenstein

Blrgermeister Mike Miinzing
Stadt Minsingen

Blrgermeister Matthias Backer
Stadt Neuffen



Birgermeisterin Verena Grotzinger Blrgermeister Rudolf He3

Stadt Owen Stadt Pfullingen
Oberburgermeisterin Barbara Bosch Blrgermeister Michael Donth
Stadt Reutlingen Gemeinde Rémerstein
Blrgermeister Eberhard Wolf Blrgermeister Michael Knapp
Gemeinde St. Johann Stadt Schelklingen
Blrgermeister Johannes Zlfle Blrgermeister Hartmut Walz
Stadt Weilheim an der Teck Gemeinde Westerheim

Blrgermeister Hubertus-Jérg Riedlinger
Gemeinde Zwiefalten
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Anlage 1: Verordnungsmuster Bannwald

Verordnungsmuster Bannwald

Verordnung der (Kérperschafts-)Forstdirektion ...
uber den Bannwald
»Name«
Vom ...

Auf Grund von § 32 Landeswaldgesetz (LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 (GBI. S. 685),
wird verordnet:

Allgemeine Vorschriften

§1
Erkldrung zum Bannwald

Die in § 2 naher bezeichneten Flachen im Forstbezirk ... auf dem Gebiet der Gemeinde ..., Gemarkung ...,
Landkreis ..., Regierungsbezirk ... werden zum Bannwald erklart.

Der Bannwald flhrt die Bezeichnung
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»Namex.

§2
Schutzgegenstand

(1) Der Bannwald hat eine GroRe von rd. ... ha.!

(2) Beschreibung des Gebietes,’

Das Schutzgebiet im Staatswald/Gemeindewald/Privatwald ... liegt ca. ... m / km <Himmelsrichtung>
von der Gemeinde ... und beinhaltet die Abteilungen ..., ..., ..., ... und ... des/der Distrikte(s) ....

(3) Die Grenzen des Bannwaldes sind in einer Ubersichtskarte im MaRstab 1 : 25000 mit durchgezogener
schwarzer Linie mit Burstensignatur sowie in Detailkarten im MaRstab 1 : 10000 mit durchgezogener

schwarzer Linie mit Burstensignatur eingetragen3. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.

Die Verordnung mit Karten wird bei der Forstdirektion/Kérperschaftsforstdirektion ..., beim staatli-
chen/kommunalen Forstamt in ... und bei der unteren Verwaltungsbehdrde ... auf die Dauer von 3 Wo-
chen, beginnend am Tag nach Verklindung dieser Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht
durch jedermann wahrend der Sprechzeiten offentlich ausgelegt.

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Auslegungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeich-
neten Stellen zur kostenlosen Einsicht durch jedermann wahrend der Sprechzeiten niedergelegt.

§3
Schutzzweck

Schutzzweck des Bannwaldes ist es, die unbeeinfluRte, spontane Entwicklung des Waldes* mit seinen
Tier- und Pflanzenarten (Schutz des Sukzessionsablaufs, Prozel3schutz) sowie die wissenschaftliche Be-
obachtung der Entwicklung zu gewahrleisten.

Dies beinhaltet den Schutz der Lebensraume und -gemeinschaften, die sich im Gebiet befinden, sich im

Verlauf der eigendynamischen Entwicklung des Waldbestandes innerhalb des Schutzgebietes andern
oder durch die eigendynamische Entwicklung entstehen.

§4
Verbote
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(1) Im Bannwald sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstérung, Beschadigung oder Verande-
rung im Schutzgebiet oder seines Naturhaushaltes, zu einer nachhaltigen Stérung oder zu einer Beein-
trachtigung der wissenschaftlichen Erforschung des Bannwaldes fihren oder fuhren kdnnen, insbeson-
dere die im Absatz 2 genannten Handlungen.

(2) Insbesondere ist es verboten:

1. den Waldbestand forstwirtschaftlich zu nutzen oder Holz anderweitig zu entnehmen;

2. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile einzubringen, zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren;

3. Waldwege mit Ausnahme von FuBwegen anzulegen;

4. den Wald auBerhalb der Wege zu betreten.

(Weitere mégliche Verbote siehe Anm. 5).

§5
Zulassige Handlungen

(1) Die ordnungsgemalie Auslibung der Jagd/und der Fischerei/bleibt unberihrt mit der Mallgabe, dal
1. Hochsitze landschaftsgerecht aus naturbelassenen Rundhélzern errichtet werden,
2. keine Wildacker, Wildwiesen oder Fltterungen angelegt oder SchuBschneisen freigehalten werden,

3. furdie naturliche Verjlingung der vorkommenden Waldgesellschaften angepalSte Wildbestande her-
gestellt werden.

(2) Die Verbote des § 4 gelten weiter nicht fur folgende im Einvernehmen mit der hdheren Forstbehérde
durchgefiihrte MaRnahmen:

1. fUr behdrdlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen;
2. flr die Bekdmpfung von Forstschadlingen, wenn diese angrenzende Walder erheblich gefahrden;

3. flr Zaunbauten, die zur Abschatzung des VerbiBdruckes, zur Sicherung der natlrlichen Verjlingung
oder fur wissenschaftliche Untersuchungen notwendig sind;

4. flr Verkehrssicherungsmalnahmen;

5. flr Entnahmen von Pflanzen oder Pflanzenteilen in geringem Umfang im Rahmen der wissenschaft-
lichen Betreuung oder flir Zwecke der Generhaltung.
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Biirgermeisteramt Engstingen Vorlage 037/2024 OFFENTLICH
22.05.2024

§55

Sachstand und Finanzierung des Eigenanteils fiir den Breitbandausbau (FTTB-Ausbau) gemeinsam mit
der Breitbandversorgungsgeselischaft im Landkreis Sigmaringen mbH & Co. KG (BLS)

- Bericht durch die BLS

- Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt

In den letzten Jahren wurde in der Gemeinde Engstingen gemeinsam mit der
Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbH & Co. KG (BLS) das kommunale FTTC-
Netz (,fibre to the curb”) aufgebaut.

Um eine deutlich hdhere sowie zuverldssigere Dateniibertragungsrate als iiber Kupferleitungen zu
gewahrleisten, besteht die ndchste Stufe des Breitbandausbaus darin, jedes férderfahige Gebiude mit
einem separaten Glasfaserkabel anzuschlieRen. Das Breitband-Férderprogramm des Bundes und des
Landes Baden-Wiirttemberg ermdglicht der Gemeinde Engstingen den geférderten Aufbau dieses FTTB-
Glasfasernetzes (,fibre to the building").

In der Sitzung am 18.05.2022 hat der Gemeinderat beschlossen, den FTTB-Ausbau in der Gemeinde
Engstingen in Zusammenarbeit mit der BLS umzusetzen. Ebenso wurde die BLS mit der Stellung eines
Forderantrages fiir den FTTB-Ausbau fiir das Gemeindegebiet Engstingen beauftragt (vgl. Sitzungsvorlage
020/2022).

In der Folge hat die BLS beim Bund einen Férderantrag fiir Beratungsleistungen (ErschlieRungskonzept,
Durchfiihrung Vergabeverfahren Planungsleistungen etc.) gestellt. Der Zuwendungsbescheid tiber
50.000,00 Euro wurde am 04.08.2022 bewilligt. Die Beratungsleistungen werden mit 100 % geférdert und
sind auf 50.000,00 € begrenzt.

Weiterhin wurde durch die BLS ein Férderantrag nach dem ,Graue-Flecken-Férderprogramm 1.0“ mit
einer anschlieBenden Bewilligung in Héhe von knapp 16,9 Millionen Euro (Bundes- und Landesmittel)
gestellt.

Mit der Veréffentlichung des ,,Graue-Flecken-Férderprogramm 2.0“ hat die BLS einen weiteren
Férderantrag fur den Ausbau der sogenannten. ,dunkelgrauen Flecken“ gestellt. Eine Bewilligung von
Bundes- und Landesmitteln in Hhe von knapp 3 Millionen Euro liegt vor.

Im Rahmen der genannten Bundesforderprogramme erfolgt die Bewilligung von Férdermitteln durch
Anwendung eines zweistufigen Bewilligungsverfahrens. Die derzeit vorliegenden Zuwendungsbescheide
sind demnach Bescheide in vorldufiger Hohe. Die Beantragung der Bescheide in endgiiltiger Hohe
(Konkretisierung) erfolgt nach Vergabe der Bauleistungen.

Fur den weiteren Projektfortgang sind ingenieurtechnische Leistungen, wie etwa die Erstellung der
trassenscharfen Ausfiihrungsplanung sowie die Ausschreibung der Bauleistungen, erforderlich.



Aufgrund der geschitzten Hohe des Auftragswertes werden die Leistungen europaweit ausgeschrieben.
Mit Veréffentlichung vom 16.02.2024 hat die BLS die Absicht zur Vergabe von Planungs-, Ingenieur- und
weiteren Leistungen fiir die Errichtung einer FTTB-Infrastruktur fiir die Gemeinde Engstingen
veroffentlicht.

Das Vergabeverfahren gliedert sich dabei in insgesamt 3 Stufen/Phasen: den Teilnahmewettbewerb
(Eignungsranking), die Aufforderung zum Erstangebot mit anschlieRendem Verhandlungsverfahren sowie
die Aufforderung zum Finalangebot.

Aufgrund von erweiterten Vorgaben werden die ingenieurtechnischen Leistungen in Form eines
Rahmenvertrags ausgeschrieben. Herr Kiibler (Geschaftsfiihrer der Breitbandberatung Baden-
Wiirttemberg) ist als technischer Berater in der Sitzung anwesend und wird u. a. eine genaue
Beschreibung des Vergabeverfahrens vornehmen sowie das aktuelle Ausbaukonzept vorstellen.

Finanzielle Auswirkungen

Die Férderung im ,Graue-Flecken-Férderprogramm® betragt derzeit 90 %, wobei eine voraussichtliche
Pacht von sieben Jahre entgegengerechnet werden muss, sodass die tatsdchliche Férderhdhe bei ca. 80 %
liegt.

Der nicht gedeckte Férderbetrag von ca. 20 % (Eigenanteil) sollte urspriinglich tiber ein 70/30-
Finanzierungsmodell der BLS gedeckt werden. Dabei sollten 70 % des Eigenanteils Giber einen Kredit der
BLS und 30 % liber Haushaltsmittel der Gesellschafter erbracht werden.

In der Folge von Zinssteigerungen ist eine Anpassung des benannten Finanzierungsmodells erforderlich.
Demnach soll eine 50/50-Aufteilung zur Finanzierung des Eigenanteils zur Anwendung kommen. 50 % des
Eigenanteils sollen somit iber Kredite der BLS und 50 % iiber den Gemeindehaushalt finanziert werden.

Herr Jerg (Geschaftsfiihrer der BLS) und Herr Hoschle (Kaufmannischer Leiter der BLS) werden in der
Sitzung anwesend sein und das angepasste Finanzierungsmodell vorstellen sowie alle weiteren Fragen
hierzu beantworten. Weiterhin informiert Herr Héschle Giber den aktuellen Verhandlungsstand mit den
Banken.

Beschlussvorschlag

1. Der vorgestellten Finanzierung des nicht durch Férdermittel gedeckten Eigenanteils beim FTTB-
Breitbandausbau in der Gemeinde Engstingen (iber eine 50/50-Aufteilung (50% uber Kredite der BLS
und 50% uber den Gemeindehaushalt) wird zugestimmt.

2. Der Gemeinderat nimmt den vorgelegten Sachstandsbericht zustimmend zur Kenntnis.
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Biurgermeisteramt Engstingen Vorlage 040/2024 GFFENTLICH
22.05.2024

§58

Erstellung eines Lirmaktionsplans fiir die Gemeinde Engstingen
- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offentlichkeitsbeteiligung
- Beratung und Beschlussfassung des Larmaktionsplans

Anlage 1:  Ubersichtsplan

Anlage 2:  Plan 2.1 Rasterldarmkarte fiir den Zeitbereich {iber 24 Stunden

Anlage 3:  Plan 2.2 Rasterlarmkarte fiir den Zeitbereich Nacht vom 22 bis 6 Uhr

Anlage 4:  Plan 3.1 Gebaudeldrmkarte fiir den Zeitbereich {iber 24 Stunden, L 387 — Kleinengstinger Str.

Anlage 5:  Plan 3.2 Gebadudeldrmkarte fiir den Zeitbereich Nacht, L 387 — Kleinengstinger Str.

Anlage 6:  Plan 4.1 Geb&dudelarmkarte fiir den Zeitbereich iiber 24 Stunden, Kleinengstinger Str. — Ggr.
Hohenstein

Anlage 7:  Plan 4.2 Gebdudeldrmkarte fiir den Zeitbereich Nacht, Kleinengstinger Str. — Ggr. Hohenstein

Anlage 8:  Plan 5.1 Gebdudeldrmkarte fiir den Zeitbereich tiber 24 Stunden, B 312 - Lange StraRe

Anlage 9:  Plan 5.2 Gebdudeldrmkarte fiir den Zeitbereich Nacht, B 312 — Lange StraRe

Anlage 10: Plan 6.1 Gebédudeldrmkarte fiir den Zeitbereich Uber 24 Stunden, Lange Str. — Ggr.
Trochtelfingen

Anlage 11: Plan 6.2 Gebédudeldrmkarte fiir den Zeitbereich Nacht, Lange Str. — Ggr. Trochtelfingen

Anlage 12: Plan 6.3 Gebaudeldarmkarte fiir den Zeitbereich iiber 24 Stunden, Schulzentrum

Anlage 13: Plan 7.1 Gebdudeldrmkarte fiir den Zeitbereich Uiber 24 Stunden, Lange Str. /
Kleinengstinger Str.

Anlage 14: Plan 7.2 Gebdudeldrmkarte fiir den Zeitbereich Nacht, Lange Str./Kleinengstinger Str.

Sachdarstellung/Begriindung:

Rechtliche Grundlagen, Zustédndigkeiten

Im Jahr 2002 trat die ,Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die Bewertung und die
Bekdmpfung von Umgebungsldrm” (Richtlinie 2002/49/EG) in Kraft, welche durch Anderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (§§ 47a bis 47f) im Jahr 2005 in nationales Recht umgesetzt wurde. In dieser so
genannten EU-Umgebungsldrmrichtlinie wurde als grundsatzliches Ziel ,,die Gewahrleistung eines hohen
Gesundheits- und Umweltschutzniveaus” beschrieben. Um dieses Ziel zu erreichen sollen schidliche
Auswirkungen und Beldstigungen durch Umgebungslarm verhindert, ihnen vorgebeugt oder diese
gemindert werden.

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, getrennt fiir Ballungsrdume sowie fiir
Hauptverkehrsstralen, Haupteisenbahnstrecken und GroRflughdfen innerhalb vorgegebener Fristen
folgende Aufgaben zu erfiillen: Erfassung und Darstellung des Umgebungslarms in Form von strategischen
Larmkarten, Information der Offentlichkeit iiber den Umgebungslarm, Erstellung von Larmaktionsplanen
auf Basis der Larmkarten unter Beteiligung der Offentlichkeit sowie Meldung der Ergebnisse an die EU-
Kommission. Erstmals wurden im Jahr 2007 landesweit Larmkarten in reduziertem Umfang (Stufe 1)

1 Stufe 1 (30. Juni 2007 / 18. Juli 2008): Ballungsrdume > 200.000 Einwohner; Hauptverkehrsstrafien > 6 Mio.
Kfz/Jahr; Haupteisenbahnstrecken > 60.000 Zilige/Jahr; Grofiflugh&fen > 50.000 Bewegungen/Jahr



erstellt. Seit dem Jahr 2012 erfolgt die Larmkartierung alle funf Jahre mit dem vollen Kartierungsumfang
{Stufe 2).

Tabelle 1: Larmkartierung / Larmaktionsplanung: Léarmquellen, Zustandigkeiten, Fristen (Stufe 2)

Lirmkartierung Lirmaktionsplanung
Lirmquelien Fristen: jeweils 30 Juni 2012, 2017, 2022, .. Fristen: jeweils 18. Juli 2013, 2018, 2024*,
Zustdndigkeit Zustindigkeit
Ballungsrdume
> 100.000 Einwohner Baflungsrdume Ballungsraume
Hauptverkehrsstralen
> 3Mio. Kfz/lahr {8.200 Kfz/Tag)  LUBW Kommunen
bundeseigene: bundeseigene:
Fisenbahn-Bundesamt Eisenbahn-Bundesamt
Haupteisenbahnstrecken
> 30.000 Ziige/lahr (82 Ziige/Tag}
nicht-bundeseigene: nicht-bundeseigene:
LUBW Kommunen

Gro8flughdfen

> 50.000 Bewegungen/Jahr LUBW Regierungsprasidium Stuttgart
{in BW nur Flughafen Stuttqart)

*geanderte Frist: Zukiinftig sind etwa zwei Jahre Zeit zwischen der Lirmkartierung und dem Abschiuss der Aktionsplanung

Die Larmkartierung und die erste Information der Offentlichkeit erfolgen (auBer fir die Ballungsrdume) in
jedem Bundesland zentral durch die jeweiligen Landesamter bzw. fiir bundeseigene Schienenstrecken
durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), die Ausarbeitung von Larmaktionsplanen ist dann Aufgabe der
betroffenen Kommunen. Ballungsrdume sind in Baden-Wirttemberg die Stadte Stuttgart (einschlieRlich
Teilen von Esslingen), Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Heidelberg, Pforzheim, Heilbronn, Reutlingen und
Ulm.

Die Ergebnisse der Umgebungsldrmkartierung 2022 sind liber die Homepage der LUBW? offentlich
zuganglich. In der Anlage sind die Rasterlarmkarte fiir den StraBenverkehrslarm tiber 24 Stunden — Lpen und
fiir den Nachtzeitraum (6 — 22 Uhr) Lyigne nachrichtlich abgebildet.

In Baden-Wiirttemberg hat die Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wiirttemberg (LUBW) iber die in der
Tabelle genannten Zustindigkeiten hinaus die Aufgabe, die in Baden-Wirttemberg erarbeiteten
Larmkarten und Lirmaktionspldne dem Umweltbundesamt zur Berichterstattung an die EU-Kommission zu
tibermitteln. Die LUBW stellt den Kommunen auRerdem die Berechnungsgrundlagen und Ergebnisdaten
der Larmkartierung fiir weitergehende Analysen im Rahmen der Larmaktionsplanung auf Anfrage
kostenfrei zur Verfiigung. Die Ldrmkarten und Larmaktionsplane sind mindestens alle finf Jahre zu
tberpriifen und bei Bedarf zu liberarbeiten.

Ausprédgung der Lirmaktionsplanung

GemiR dem jiingsten ,Kooperationserlass” des Ministeriums fiir Verkehr Baden-Wirttemberg vom
08.03.2023 sind Lirmaktionsplane grundsatzlich fir alle von der Umgebungsldrmkartierung erfassten

2 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/en/laerm-und-erschuetterungen/laermkarten



Gebiete aufzustellen, unabhangig davon, ob Larmprobleme vorhanden sind oder auf dem kartierten
Gemeindegebiet Lirmbetroffene ermittelt wurden.

Bei Larmproblemen iiber 65 dB(A) bezogen auf den 24-h-Larmindex Loen bzw. Uiber 55 dB(A) bezogen auf
den Nacht-Larmindex Lyignt (6 — 22 Uhr) ist ein qualifizierter Lirmaktionsplan mit MaRnahmenplanung
aufzustellen. Vordringlicher Handlungsbedarf zur Lairmminderung und zur Verringerung der Anzahl der
Betroffenen besteht in Bereichen mit sehr hohen und im Blick auf den Gesundheitsschutz grundrechtlich
relevanten Larmbelastungen ab 70 dB(A) Lpen und 60 dB(A) Luight.

In einfach gelagerten Fallen, wenn beispielsweise keine Betroffenen {iber 65 dB(A) Loen und 55 dB(A) Lyignt
ausgewiesen sind, kann es ausreichend sein, eine vereinfachte Lirmaktionsplanung durchzufihren.

Dariiber hinaus ist in beiden Fallen zu priifen, ob durch die Ausweisung ruhiger Gebiete zum
weitergehenden Ziel der Umgebungsldrmrichtlinie beigetragen werden kann, die Umweltqualitidt zu
erhalten und eine kiinftige Verlarmung solcher Rdume zu vermeiden.

Im Kooperationserlass wird den Gemeinden empfohlen, fiir eine zielgerichtete Larmaktionsplanung die
Larmkartierung {iber den gesetzlichen Kartierungsumfang hinaus um weitere lirmrelevante StraRen zu
erganzen und beispielsweise durch eine rdumlich differenzierte Betroffenheitsanalyse zu verfeinern.
Dadurch konnen bspw. Gebiete mit Mehrfachbelastungen besser beurteilt, die Grundlage zur
Identifizierung  potenzieller  ruhiger  Gebiete  verbessert und die Beurteilung  von
Verkehrsverlagerungseffekten, die méglicherweise mit angedachten LirmschutzmaBnahmen einhergehen,
erleichtert werden.

Erweiterte Larmkartierung Engstingen

Die Gemeinde Engstingen ist dieser Empfehlung gefolgt und hat eine erweiterte Larmkartierung unter
Beriicksichtigung der B 312, B 313, L 387 sowie der Querverbindung zwischen den beiden Bundesstraen
Lange StraBe / Kleinengstinger StraRe erarbeitet. Dabei wurden die in nachstehender Tabelle aufgefiihrten
jahresdurchschnittliche Verkehrsmengen (DTV) in Kfz/24 Stunden beriicksichtigt. Die gelb hinterlegen
Abschnitte mit einem Verkehrsaufkommen Gber 8.200 Kfz/24h sind HauptverkehrsstraRen im Sinne der
EU-Umgebungslarmrichtlinie.

Strafle Abschnitt von Abschnitt bis DTV DTV(SV) DTV(SV) Bemerkung

8312 Abschnitt 1 |Ggr. Lichtenstein  |B313 9.483 855 9,0%|LUBW-Kartierung
B312 Abschnitt 2 |B313 L387 3.900 450 11,5%|freiwillige Erweiterung
B312 Abschnitt 3  |L387 Kleinengstiner Str. 11.400 670 5,9%|freiwillige Erweiterung
B312 Abschnitt 4  |Kleinengstinger Str. |Ggr. Hohenstein 8.300 620 7,5%|freiwillige Erweiterung
B313 Abschnitt 1  |B312 Lange Strale 8.900 720 8,1%|freiwillige Erweiterung
B313 Abschnitt 2  |Lange StralRe Ggr. Trochtelfingen 8.700 640 7,4%|freiwillige Erweiterung
L387 Ggr. Lichtenstein  |B312 9.033 369 4,1%|LUBW-Kartierung
Lange Strafte B313 Kleinengstiner Str. 1.600 40 2,5%|freiwillige Erweiterung
Kleinengstinger Str. |Lange StralRe B312 4.400 120 2,7%|freiwillige Erweiterung

Einen Uberblick tber die kartierten StraRen, die Bebauung (Haupt- und Nebengebiude und besondere

Nutzungen) sowie die Art der baulichen Nutzung vermittelt Plan 1.0.

Das Ergebnis der erweiterten Larmkartierung ist in Plan 2.1 als Rasterldrmkarte fiir den Zeitbereich iiber

24 Stunden L(DEN) und in Plan 2.2 fiir den Zeitbereich Nacht von 22 bis 6 Uhr L(Night) dargestellt.

Aus der Erweiterten Larmkartierung ergibt sich folgende Betroffenheitsanalyse:

B 312 Abschnitt 1 (Ggr. Lichtenstein — B 313)

Der StraBenabschnitt der B 312 zwischen der Gemeindegrenze Lichtenstein und der B 313 verlauft auf

»Freier Strecke” (FS) und erzeugt, da auBerhalb der Ortslage keine Betroffenheiten.




B 312 Abschnitt 2 (B 313 — L 387)

Der StraRenabschnitt der B 312 zwischen der B 313 und der L 387 verlauft ebenfalls auf ,Freier Strecke”
(FS) und erzeugt, da auBerhalb der Ortslage keine Betroffenheiten.

B 312 Abschnitt 3 (L 387 — Kleinengstinger StraRe)

Der StraRenabschnitt der B 312 zwischen der Eimindung L387 und dem Kreisverkehr an der
Kleinengstinger StraRe verlduft im Zuge der Ortsdurchfahrt (OD) mit beidseitiger Bebauung. Die siidlich der
B 312 gelegene Bebauung ist gemaR Bauleitplanung als ,Sonderbaufldche” ausgewiesen. Nordlich der B312
ist die Bebauung in Gewerbe- und Mischgebietsflachen unterteilt.

Die erste Gebaudereihe im Abschnitt zwischen Goethestralle und Kreisverkehr ist von Beurteilungspegeln
> 67 / 57 dB(A) betroffen. Zur Lirmminderung kommen fiir den Abschnitt zwischen Kreisverkehr und
GoethestraRe kurzfristig eine Reduzierung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h sowie
mittel- bis langfristige der Einbau lirmmindernder Fahrbahnbelige und eine Uberpriifung der
Querschnittsgestaltung in Betracht.

Das Ergebnis der erweiterten Lirmkartierung ist fiir diesen Ausschnitt in Plan 3.1 als Gebdudeldrmkarte fur
den Zeitbereich {iber 24 Stunden L(DEN) und in Plan 3.2 fiir den Zeitbereich Nacht L(Night) dargestellt.

B 312 Abschnitt 4 (Kleinengstinger StraRe - Ggr. Hohenstein)

Der Straenabschnitt der B 312 zwischen dem Kreisverkehr an der Kieinengstinger StraBRe verlauft im Zuge
der Ortsdurchfahrt (OD) mit beidseitiger Bebauung. Fast der komplette Bereich ist als Mischgebiet
ausgewiesen, nur am Ortsausgang in Richtung Hohenstein sind Wohnbauflachen ausgewiesen.

Die erste Gebadudereihe im gesamten Abschnitt ist von Beurteilungspegeln > 70 / 60 dB(A) betroffen. Zur
Larmminderung kommen fiir diesen Larmschwerpunkt im Abschnitt zwischen Kreisverkehr und Ortstafel
kurzfristig eine Reduzierung der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h sowie mittel- bis
langfristige der Einbau lsrmmindernder Fahrbahnbeldge und eine Uberpriifung der Querschnittsgestaltung
in Betracht. Eine Geschwindigkeitskontrollaniage ist in diesem Abschnitt auf Hohe “Im Tennenloch” bereits
vorhanden.

Das Ergebnis der erweiterten Lirmkartierung ist fir diesen Ausschnitt in Plan 4.1 als Gebadudeldarmkarte fir
den Zeitbereich Giber 24 Stunden L(DEN) und in Plan 4.2 fiir den Zeitbereich Nacht L(Night) dargestellt.

B 313 Abschnitt 1 (B 312 — Lange StraRe)

Der StraRenabschnitt der B 313 zwischen der B 312 und der Kreuzung an der Langen Strale verlauft im
Zuge der Ortsdurchfahrt (OD) mit im nordlichen Abschnitt einseitiger Wohnbebauung und ab Ortstafel mit
beidseitiger Mischgebietsbebauung.

Die erste Gebiudereihe im Abschnitt zwischen Herzogin-Amelie-StraBe und Lange Strae ist von
Beurteilungspegeln > 70 / 60 dB(A) betroffen. Zur Lirmminderung kommen fiir diesen Larmschwerpunkt
im Abschnitt zwischen Herzogin-Amelie-StraRe (Ortstafel) und Lange StraRe Ortstafel kurzfristig eine
Reduzierung der zulidssigen Hochstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h sowie mittel- bis langfristige der
Einbau larmmindernder Fahrbahnbelige und eine Uberpriifung der Querschnittsgestaltung in Betracht.

Das Ergebnis der erweiterten Larmkartierung ist fir diesen Ausschnitt in Plan 5.1 als Gebdudelarmkarte fiir
den Zeitbereich iiber 24 Stunden L(DEN) und in Plan 5.2 furr den Zeitbereich Nacht L(Night) dargestellt.



B 313 Abschnitt 2 (Lange StraBe — Ggr. Trochtelfingen)

Der Straenabschnitt der B 313 zwischen der Kreuzung an der Langen StraRBe und dem Ortsausgang
Richtung Trochtelfingen verlduft im Zuge der Ortsdurchfahrt (OD) mit beidseitiger Wohn- und
Mischgebietsbebauung. Am siidlichen Ortsrand ist das Schulzentrum als Sonderbaufldche unmittelbar an
der B 313 gelegen.

Die erste Gebdudereihe im Abschnitt zwischen der Kreuzung Lange StraBe und JahnstraRe ist von
Beurteilungspegeln > 70 / 60 dB(A) betroffen. Zur Lirmminderung kommen fiir diesen Lirmschwerpunkt
im Abschnitt zwischen Lange StraBe und JahnstraBe kurzfristig eine Reduzierung der zulissigen
Hochstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h sowie mittel- bis langfristige der Einbau {drmmindernder
Fahrbahnbeldge und eine Uberpriifung der Querschnittsgestaltung in Betracht.

Im weiteren Verlauf sind vereinzelt Gebdude > 65 / 55 dB(A) betroffen, einen Larmschwerpunkt stellt dieser
Abschnitt allergings nicht mehr dar.

Das Ergebnis der erweiterten Larmkartierung ist fiir diesen Ausschnitt in Plan 6.1 als Gebdudeldrmkarte fiir
den Zeitbereich iiber 24 Stunden L(DEN) und in Plan 6.2 fir den Zeitbereich Nacht L(Night) dargestellt.

Besonders schiitzenswerte Nutzungen im Sinne der Larmaktionsplanung sind Schulen, Kindergérten sowie
Krankenhduser, Pflege- und Altenheime.- Fir diese Nutzungen sind im Sinne der Lirmsanierung
Auslésewerte von 64 dB(A) fiir den Tag bzw. 54 dB(A) fiir die Nacht zu beachten.

Fiir das Schulzentrum sind in Plan 6.3 die Fassadenpegel aus der Geb&dudeldrmkarte fiir den Zeitbereich
Uber 24 Stunden L(DEN) dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass an keiner Gebdudefassade der Auslosewert
von 64 dB(A) lberschritten wird. Der ndchtliche Auslosewert ist fiir Schulen und Kindergirten nicht
relevant.

L 387 (Ggr. Lichtenstein - B 312)

Der StraRenabschnitt der L 387 zwischen der Gemeindegrenze Lichtenstein und der B 312 verliuft auf
»Freier Strecke” (FS) und erzeugt, da auBerhalb der Ortslage keine Betroffenheiten.

Lange StraRe / Kleinengstinger StraRe

Die zentrale ortliche Verbindungsachse zwischen den beiden Bundesstrafen stellen die Lange StraRe und
die Kleinengstinger StraRe dar. Die Lange StraRe ist beidseitig mit Mischnutzung bebaut. Die
Kleinengstinger StraRe ist {iberwiegend nur einseitig sowohl mit Wohn-, Misch- und Gewerbenutzung
bebaut.

In diesem Streckenzug sind vereinzelt Gebdude mit Beurteilungspegeln > 67 / 57 dB(A) betroffen. Da dieser
Abschnitt keinen Larmschwerpunkt darstellt und das Verkehrsaufkommen deutlich unter 8.200 Kfz/24h
liegt sind aus der Larmaktionsplanung keine LarmminderungsmaRnahmen abzuleiten.

Das Ergebnis der erweiterten Larmkartierung ist fiir diesen Ausschnitt in Plan 7.1 als Gebiudeldrmkarte fir
den Zeitbereich liber 24 Stunden L(DEN) und in Plan 7.2 fiir den Zeitbereich Nacht L(Night) dargestelit.

Beteiligung der Offentlichkeit

Der Gemeinderat Engstingen hat die oben beschriebenen Ergebnisse der erweiterten Lirmkartierung in
der offentlichen Sitzung am 28.02.2024 zur Kenntnis genommen und fiir die férmliche Beteiligung der
Biirger*innen an der Lairmaktionsplanung freigegeben.

Im Zeitraum vom 11.03.2024 bis einschlieflich 12.04.2024 waren die Blirger*innen aufgefordert, sich zur
Larmkartierung zu duBern und aktiv an der Larmaktionsplanung mitzuwirken. Jeder hatte die Gelegenheit
zur AuBerung und Erérterung. Parallel zur Offentlichkeitsbeteiligung wurde die Beteiligung der Triger
dffentlicher Belange (TOB) und der Nachbarkommunen durchgefiihrt.



Im Rahmen der Beteiligung der Triger 6ffentlicher Belange sowie der Nachbarkommunen sind KEINE
Stellungnahmen zu den ausgelegten Unterlagen eingegangen.

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit sind insgesamt zwei Stellungnahmen eingegangen. Eine
davon ist gleichlautend bereits nach den Larmspaziergangen eingereicht worden. In den eingegangenen
Stellungnahmen sind keine neuen Erkenntnisse oder zusatzlichen MaBnahmenvorschldge enthalten, die
nicht bereits im Entwurf des Lirmaktionsplanes Engstingen der Runde 4 enthalten sind.

Ruhige Gebiete auf dem Land

Ein weiteres Ziel der Larmaktionsplanung ist die Priifung, ob Flachen mit einer zufriedenstellenden
Liarmsituation vorhanden sind und diese auch fiir die Zukunft als ,ruhige Gebiete“ zu erhalten. Prinzipiell
besteht keine Verpflichtung im Larmaktionsplan ein oder mehrere ,ruhige Gebiete“ auszuweisen — es
besteht gleichwohl die Verpflichtung, sich im Rahmen der Larmaktionsplanung mit der Thematik zu
beschiftigen und, falls kein ,ruhiges Gebiet“ ausgewiesen werden soll, den Abwagungsprozess
nachvollziehbar zu begriinden und zu dokumentieren.

In diese Priifung kénnen nicht nur auBerhalb der Ortslage gelegene Flachen wie z. B. Walder, Natur- oder
Landschaftsschutzgebiete, etc. aufgenommen werden. Es sollten auch Flachen innerhalb der Ortslage
geprift werden, die beispielsweise der nahrdumigen, kurzzeitigen Erholung (z. B. wdhrend der
Mittagspause oder der Abendstunden) dienen kénnen.

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit / TOB sind keine Vorschldge fiir die Ausweisung eines ruhigen
Gebietes im Sinne der Umgebungslarmrichtlinie eingegangen.

Als mogliches ruhiges Gebiet konnte das Vogelschutzgebiet im nordwestlichen Gemeindegebiet
ausgewiesen werden. Die Fliche ist Teil des Natura 2000-Gebietes ,Mittlere Schwabische Alb“
(Schutzgebiets-Nr. 7422441) mit einer Gesamtfliche von 39.597 ha, wovon 396 ha im Gemeindegebiet
Engstingen liegen.
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Es wird vorgeschlagen, diese Fliche im Gemeindegebiet Engstingen als ruhiges Gebiet in den

Larmaktionsplan Engstingen der Runde 4 aufzunehmen.




MaRBnahmen zur Lirmminderung

Zusammenfassend werden folgende MaBnahmen zur Larmminderung fiir die Aufnahme in den
Larmaktionsplan Engstingen der Runde 4 vorgeschlagen:

a) Kurzfristige MaRnahmen

‘;eitliéherv Beiug MaBnahme Riumlicher Bezug :Zusténdigkeit
}kurzfrisitg 'Reduzierung der zul. Héchstgeschwindigkeit von ‘B312 Abschnitte 3 und 4 Landratsamt

| :50 auf 30 km/h ‘B313 Abschnitte 1 und 2 'Reutlingen

! :Klemengstlnger Straflte |
i F' ) o ) lLa)nge StraRe ‘
5‘kufzfriéitg ;Kontrolle der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit iB312 Abschnitte 3 und 4 {Landratsamt
; ' iB313 Abschnitte 1 und 2 [Reutlingen
iKleinengstinger StraRe ‘

I : . Lange Strafle
‘kurzfrisitg ‘Sanierung schadhafter Fahrbahnbelége / iB312, B313 (punktuell) 'Regierungsprasidium
:Kanaldeckel iKleinengstinger StraRe iTlibingen

i {Lange Strafle

b) Mittelfristige MaBnahmen

[Zeitlicher Bezug 'Maﬂnthne - ' ' V‘R_a_ur_qlgcher Be_zqg |Zustéindigkeit

’iﬁi{t‘éiff'i‘s‘iiénhn" Red.uileruhn-g des Kfz-Verkehrsaufkommens durch {Gemeindegebiet ”Gefhelr‘idé Engstingen

i ‘Verbesserung / Ausbau des-kommunalen i g

; fFuEwegenetzes il ‘ i

rhlttelfrlstlg Redu21erung des Kfz-Verkehrsaufkommens durch 'Gemeindegebiet ‘ Gemeinde Engstingen

f ‘Verbesserung / Ausbau des kommunalen ‘? 5

‘Radwegenetzes B

|mittelfristig  {Reduzierung des Kfz-Verkehrsaufkommens durch ~;Gemeindegebiet und 'Landratsamt

! {Verbesserung / Ausbau des :Nachbarkommunen ;Reutlingen

‘ iregionalen Radwegenetzes i(Landkreis) ]

jmitteifristig Redu2|erung des Kfz-Verkehrsaufkommens durch Gememdegeblet und ELEndiéisamt

: iVerbesserung / Ausbau des Angebotes im Nachbarkommunen §Reut|ingen
{6ffentlichen Verkehr (Stichwort "Regional- 4(Landkre|s) Zweckverband

_Stadtbahn Neckar-Alb") L L

Imittelfristig |stédtebauliche Neugestaltung der Ortsdurchfahrt {B312 OD Engstingen iRegierungsprésidium

§ .(Querschnittsreduzierung in Verbindung mit {B313 OD Engstingen ;Tubingen i

| 'Erhbhung von Aufenthaltsqualitat und iKleinengstinger Strafe

E ‘Verkehrssicherheit) ILange StraRe

imlttelfrlstlg vEnbau eines Iarmoptlmlerten Fahrbahnbelages ‘B31 2 0D Engstlngen aReglerungspraS|d|um

B31 3 OD Engstingen Tubmgen

4
i

c) Langfristige Strategien

Zertllcher Bezug }ﬁéﬁ;néiﬁh;e ] ‘ ) Raumllcher Bezug Z_us_fanqldlzen ' v
Iangfrlstlg ‘OU Engstingen (als Mafnahme "B312-G20-BW- Gememdegeblet ‘Regierungsprésidium
{T02-BW" des BVWP im VB enthalten) "Tubingen

Beschlussvorschlag:

Die Zusammenfassung der wahrend der &ffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen wird zur
Kenntnis genommen.

Der Gemeinderat beschlieRt den vorliegende Lirmaktionsplan der Gemeinde Engstingen Runde 4 mit den
vorgeschlagenen MaRnahmen.
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Biirgermeisteramt Engstingen Vorlage 041/2024 OFFENTLICH
22.05.2024

§59

Kiinftige Ausgestaltung von landwirtschaftlichen Pachtvertrigen und Pachtmodalititen
- Beratung und Beschlussfassung

Anlage: Musterpachtvertrag

Sachdarstellung/Begriindung:

Im Gemeinderat wurde immer wieder das Thema , Neufassung landwirtschaftlicher Pachtvertrige” sowie
die Festlegung von Pachtmodalitaten angesprochen.

Eine Neuregelung der Pachtvertrdge und der Pachtmodalitdten ist insbesondere auch im Hinblick auf den
Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens Engstingen-Kohlstetten / Kleinengstingen und Engstingen-
GroRRengstingen / Kleinengstingen notwendig.

Wadhrend das Verfahren Engstingen-Kohlstetten / Kleinengstingen inzwischen abgeschlossen ist und
derzeit die offentlichen Biicher berichtigt werden, wird sich das Verfahren Engstingen-GroRengstingen /
Kleinengstingen noch eine Weile hinziehen. Die Neuregelung kann daher nicht ldnger aufgeschoben
werden, da es inzwischen immer wieder zu freiwerdenden Pachtflachen und damit zu Neuverpachtungen
kommt.

Ziel ist es, das kunftig fur alle drei Ortsteile gleiche Pachtvertrage sowie gleiche Pachtmodalititen gelten.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit den Ortsobméannern des Bauernverbandes, der Ortsvorsteher, dem
Sprecher AGG, den Biirgermeister-Stellvertretern sowie der Verwaltung wurden in mehreren Terminen
und Gesprache die Neufassung der Pachtvertrage abgestimmt sowie die kiinftig geltenden
Pachtmodalitdten ausgearbeitet.

Der neugefasste Entwurf eines Musterpachtvertrags ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefiigt, die
Einzelheiten kénnen diesem entnommen werden.

Im Rahmen der Pachtmodalitaten soll insbesondere das Pachtverfahren zur Neuzuteilung von
freiwerdenden Pachtgrundstiicken und auch die Pachtberechtigung und damit die Zugangsberechtigung
zu landwirtschaftlichen Pachtflachen geregelt werden.

Pachtberechtigung

Pachtberechtigt fir landwirtschaftliche Pachtgrundstiicke sollen ,aktive Landwirte” sein, die Definition
hierzu lautet wie folgt:

e Aktiver Landwirt
o Nachweis Beitragsbescheid SVFLG
o Mindestens 8 ha in Bewirtschaftung

o Nachweis positives Betriebsergebnis



o Nachweis landwirtschaftliche Privilegierung (durch Kreislandwirtschaftsamt)

o Hofstelle auf dem Gemeindegebiet (Definition nach dem Grundstiicksverkehrsgesetz, §§
1 und 18); abgestimmt mit den Obménnern

Flichenzuteilung und Verfahren

e Im Rahmen der Neuzuteilung von Fliachen nach der Flurbereinigung: Besitzstandswahrung mit
Status quo und Neuzuteilung durch die Gemeinde unter Beriicksichtigung der bestehenden
Pachtvertrige (nur wenn die Hofstelle auf Gemeindegebiet liegt)

e Bei sonstigen, freiwerdenden Flichen (Pachtvertrage werden gekiindigt, Pachter scheiden aus):

o Beriicksichtigung noch ausstehender Anspriiche auf Flichenausgleiche. Diese werden
bevorzugt behandelt

o Falls kein Flichenausgleich notwendig ist: Verhandlungsverfahren zur Vergabe der
Flachen mit Bewerbung durch die Interessenten. Hier geht eine offentliche
Ausschreibung der Flachen voran und es gilt zundchst Ortsteilbezug fir die
Pachtinteressenten je Ortsteil

o Falls das Verhandlungsverfahren erfolglos verlauft, bzw. zwischen Interessenten fiir eine
Pachtfliche keine Einigung erzielt werden kann: Erneute Ausschreibung der Flache und
offentliche Versteigerung ohne Ortsteilbezug

Die vorliegenden Ergebnisse wurden im Rahmen der genannten Arbeitsgruppe erarbeitet und dem
Gemeinderat einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des als Anlage beigefiigten Musterpachtvertrags fiir landwirtschaftliche
Pachtgrundstiicke wird zugestimmt.

2. Den in der Sitzungsvorlage aufgefiihrten Pachtmodalitdten samt Pachtberechtigung,
Flachenzuteilung und Verfahren wird zugestimmt.



Anlage zu Vorlage 041/2024 éffentlich

Landpachtvertrag

Zwischen der Gemeinde Engstingen, Kirchstrafle 6, 72829 Engstingen,
vertreten durch Herrn Biirgermeister Mario Storz
- als Verpachter —
und
Herrn Max Mustermann, Musterstralle 2, 0815 Musterstadt
- als Pachter -
wird der nachstehende Pachtvertrag geschlossen:
§ 1 Gegenstand der Pacht
(1) Zur landwirtschaftlichen Nutzung (d.h. Bodenbewirtsthafturig_und die mit der Bodennutzung
verbundene Tierhaltung zur Gewinnung pflanzlicher oder tierischer Erzeugnisse sowie

gartenbauliche Erzeugung) wird folgendes Grundstiick der Gemarkung Kohlstetten,
auf dem kein Inventar oder Gebaude vorhanden ist, verpachtet:

Flst. Karten/Los/ [Lagebezeichnung Art |GroBe Bemerkungen liber Bestellung,
Nr./etc. Obstbaume, Dienstbarkeiten,
ar usw
0815/1 Am Testfeld Gr 10,00
0815/2 Am Testfeld ‘ A 10,00
Summe Gesamt 20,00
Summe Griinland (Gr) [ 10,00
Summe Ackerland (A) | 10,00
Kontrollsumme [ 20,00

(2) Die Einteilung der Pachtgrundstiicke ergibt sich aus dem als Anlage beigefligten Lageplan.

(3) Mitverpachtet ist:
a) der bestehende Pflanzwuchs (Baume/Straucher/Hecken).
b) die mit dem Eigentum an dem verpachteten Grundstiick verbundenen, der Bewirtschaftung
dienenden Nutzungsrechte auch soweit sie nicht im Grundbuch und in Abs. 1 vermerkt
sind.

(4) Nicht mitverpachtet ist das Recht auf Gewinnung von Bruchsteinen, Sand, Kies und
ahnlichen Bodenbestandteilen sowie das Fischerei- und Jagdrecht. Dagegen darf der Pachter
die Rechte, die mit dem Eigentum an den verpachteten Grundstiicken verbunden sind,
auslben, auch wenn sie im Grundbuch und in Abs. 1 nicht vermerkt sind.

(5) Eine andere als die landwirtschaftliche Nutzung ist nicht gestattet.
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§ 2 Pachtberechtigung

Pachtberechtigt sind nur Landwirte. Der Begriff des Landwirts richtet sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. Fallt diese Voraussetzung weg, so endet das Pachtverhéltnis zum jeweiligen
Pachtjahresende, soweit nicht ein pachtberechtigter Erbe oder Kaufer in das laufende
Pachtverhéltnis eintreten kann. Bezieher von Landabgaberente und Altersgeld fir Landwirte sind
nicht als Landwirte anzusehen.

§ 3 Gewabhrleistung
(1) Die in § 1 bezeichnete Pachtsache wird wie besichtigt verpachtet, ohne Gewahr fir GréRe,
Beschaffenheit, Giite oder Eignung, zu dem nach diesem Vertrag vorausgesetzten
Gebrauchszweck. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.
(2) Grunddienstbarkeiten und beschrankte persénliche Dienstbarkeiten, mit denen die Pachtsache
belastet ist, muss der Pachter dulden. Hat er sie nicht gekannt und waren sie weder im
Grundbuch eingetragen, noch aus § 1 dieses Vertrages ersichtlich, so kann der Pachter nur

Minderung des Pachtpreises verlangen.

(3) Der Pachter verzichtet im Ubrigen auf die Haftung des Verpachters wegen Méngel, die durch
gewohnliche Ausbesserungen (§ 10) beseitigt werden kdnnen.

(4) Zeigt sich im Laufe der Pachtzeit ein Mangel oder wird eine Vorkehrung gegen eine nicht
vorgesehene Gefahr erforderlich, so hat der Pachter dem Verpéchter unverziglich Anzeige zu

machen. Das gleiche gilt, wenn sich ein Dritter Rechte anmafit oder geltend macht. Unterlasst
der Pachter die Anzeige, so ist er zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 4 Wildschaden

Der Ersatz des Wildschadens richtet sich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie
den Regelungen in den Jagdpachtvertragen der jeweiligen Jagdbdgen.

§ 5 Pachtdauer
(1) Die Pacht beginntam ................ undendetam ................ (8 Jahre)

(2) Das Pachtjahr 1auft vom 01.01. eines Jahres bis zum 31.12. eines Jahres.

§ 6 Pachtpreis

(1) Der jahrliche Pachtpreis errechnet sich folgendermalien:

FRache inar |Pacht BEURar|Pacht in BLIR

Qinlad 1,00 0,00
Acker 1,50 0,00
Gesamt 0,00

Der Pachtpreis ist bis 01.11. eines Jahres an die Gemeindekasse zu entrichten.
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(2) Kommt der Pachter mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug, so hat er die Forderung mit 9
vom Hundert zu verzinsen. Gerat der Pachter mit mehr als einer Pachtzinsrate in Verzug, so
gilt § 14 Abs. 2.

(3) Der Pachter wird von der Entrichtung des Pachtzinses nicht dadurch befreit, dass er durch
einen in seiner Person liegenden Grund an der Ausibung des ihm zustehenden
Nutzungsrechts gehindert wird.

(4) Beginnt das Pachtverhaltnis innerhalb eines Jahres, so wird der jahrliche Pachtpreis durch
zwolf geteilt und mit der Summe der noch im Jahr liegenden Monate multipliziert. Der Monat
des Pachtbeginns zahit als voller Monat.

§ 7 Anderung des Pachtzinses

(1) Der allgemein festgesetzte Pachtzins wird alle 2 Jahre Gberprift. Hierzu stimmen sich Vertreter
der Gemeinde und Gemeindeverwaltung sowie die ortlichen Obmaéanner, als Vertreter der
Landwirte, ab und erarbeiten einen Beschlussvorschlag zur Entscheidung fiir den
Gemeinderat. § 593 BGB bleibt unberiihrt.

(2) Der Pachtzins soll entsprechend der Veranderung mit Wirkung vom nachsten Pachtjahr an
geandert werden.

(3) Eine Anderung des Pachtzinses ist vorzunehmen, wenn die verpachteten Grundstiicke um
mehr als 10 vom Hundert gréRer oder kleiner sind, als nach dem Vertrag angenommen.

§ 8 Bewirtschaftung

(1) Der Péchter hat die Pachtgrundstlicke nach den Grundséatzen einer ordnungsgemafien
Wirtschaftsfuhrung zu bewirtschaften. Er verpflichtet sich, wahrend der Pachtzeit die
Grundstlcke durch Anpflanzung tatséchlich zu bewirtschaften und nicht dauerhaft stilizulegen.
Im Zweifelsfall gilt der Vorrang der gesetzlichen Regelungen.

(2) Der Pachter darf ohne vorherige Genehmigung des Verpachters keine Anderung in der
wirtschaftlichen Bestimmung der Pachtgrundstlicke vornehmen. Insbesondere ist es nicht
zuléssig, Grunlandflachen umzubrechen.

(3) Anderungen der bisherigen Nutzung der Pachtsache bediirfen, soweit keine zwingende
gesetzliche Ausnahme besteht, der schriftlichen Erlaubnis des Verpachters.

(4) Im Interesse einer nachhaltigen Landwirtschaft soll die Bewirtschaftung mit einer sinnvoll
gestalteten Fruchtfolge erfolgen.

(5) Die Anpflanzung von gentechnisch verandertem Saatgut ist ausgeschlossen. Im Zweifelsfall gilt
der Vorrang der gesetzlichen Regelungen.

(6) Der Péchter hat fir die Erhaltung der Grenzsteine sowie Pachtgrenzmarken zu sorgen.
Beschadigte oder entfernte Steine/Pachtgrenzmarken werden auf seine Kosten neu versetzt.

(7) Dranagen und Sammlerleitungen diirfen nicht beschadigt werden.

(8) Soweit dies iberhaupt nach den gesetzlichen Bestimmungen mdéglich ist, darf der Pachter auf
der Pachtsache Klarschlamm nur ausbringen, sofern dieser im Klarwerk der Gemeinde
Engstingen angefallen ist. Das Ausbringen von Kiarschlamm in fllissiger oder getrockneter
Form ist ausgeschlossen, sofern dieser Klarschlamm aus einer anderen Klaranlage stammt.
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(9) Griinlandflachen diirfen nur saisonal eingezéunt werden. Die jagdlichen Belange sind zu
berlcksichtigen.

§ 9 Lasten und Abgaben
(1) Dienstbarkeiten, die auf der Pachtsache ruhen, muss der Péachter dulden.

(2) Die auf der Pachtsache ruhenden &ffentlichen Abgaben und Lasten, (Grundsteuer, Beitrage zu
Wasser- und Bodenverbéanden usw.) ohne die Beitrage fir Berufsorganisationen tragt der
Verpachter.

Die Beitrage zur Berufsgenossenschaft tragt der Pachter.

§ 10 Unterhaltung und Verbesserungen, Nutzungséanderung

(1) Der Pachter hat die Pachtsache wéhrend der Pachtzeit in einem zu der vertragsgeméfien
Nutzung geeigneten Zustand zu erhalten.

(2) Der Pachter hat jedoch die gewohnlichen Ausbesserungen der Pachtsache, insbesondere der
Wege, Graben, Dranungen und Einfriedungen auf seine Kosten durchzuflihren und ist zur
ordnungsmafigen Bewirtschaftung der Pachtsache verpflichtet.

(3) Der Pachter hat Einwirkungen auf die Pachtsache zu dulden, die zu ihrer Erhaltung bzw.
Unterhaltung erforderlich sind (z. Bsp. Heckenpflege).

(4) MaRnahmen zur Verbesserung der Pachtsache hat der Pachter zu dulden, es sei denn, dass
die Maltnahme fiir ihn eine Harte bedeuten wirde, die auch unter Wirdigung der berechtigten
Interessen des Verpéachters nicht zu rechtfertigen ist.

(5) Soweit der Pachter infolge von MaRinahmen nach Absatz 3 Satz 1 héhere Ertréage erzielt oder
bei ordnungsgemaler Bewirtschaftung erzielen kdnnte, kann der Verpachter verlangen, dass
der Pachter in eine angemessene Erhohung des Pachtzinses einwilligt, es sei denn, dass dem
Pachter eine Erhdhung des Pachtzinses nach den Verhaltnissen des Betriebes nicht zugemutet
werden kann.

(6) Uber Streitigkeiten nach den Absatzen 2 und 3 entscheidet, soweit gesetzlich zulassig, ein
Sachverstandiger (§ 24).

(7) Wertverbessernde Verwendungen des Péchters auf die Pachtsache hat der Verpachter diesem
nur insoweit zu ersetzen, als er diesen schriftlich zugestimmt hat und sie den Wert der
Pachtsache Uber die Pachtzeit hinaus erhéhen. Der Pachter darf Einrichtungen und
Verbesserungen vornehmen, sofern der Verpachter zugestimmt hat.

(8) Der Verpéchter behélt sich vor, nach der Planung des Reg.-Prés. Tlibingen Biotope anzulegen.

§ 11 Unterverpachtung, Nutzungsiiberlassung an Dritte
(1) Unterverpachtung ist nicht zulassig.

(2) Eine ausschlieRliche Bewirtschaftung der Pachtgrundstlicke durch einen Dritten auf Rechnung
des Pichters wird als Unterverpachtung gewertet. Eine nach Satz 1 vorgesehene Art der
Bewirtschaftung kann durch die Gemeinde gestattet werden, wenn nach Abschluss des
Pachtvertrages eine fur den Pachter nicht voraussehbare Situation eintritt, die eine eigene
Bewirtschaftung nicht mehr ermdglicht (Krankheit, Unfall usw.).
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(3) Uberlasst der Pachter im Falle des Abs. 2 die Nutzung der Pachtsache einem Dritten, so hat er
ein Verschulden, das dem Dritten bei der Nutzung zur Last fallt, zu vertreten, auch wenn der
Verpachter die Erlaubnis zur Uberlassung erteilt hat.

§ 12 Kiindigung bei Berufsunfiahigkeit des Pachters

Ist der Pachter berufsunfahig im Sinne der Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung
geworden, so kann er das Pachtverhaltnis spatestens am dritten Werktag eines Pachtjahres
fur den Schluss des néchsten Pachtjahres kiindigen, wenn der Verpachter der Uberlassung der
Pachtsache zur Nutzung an einen Dritten, der eine ordnungsgemafie Bewirtschaftung
gewabhrleistet, widerspricht. Eine abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 13 Kiindigung bei Tod des Pachters

(1) Stirbt der Pachter, so sind sowohl seine Erben als auch der Verpachter berechtigt, dass
Pachtverhéltnis mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres zu
kindigen. Die Kindigung kann nur fir den ersten Termin erfolgen, flir den sie zulassig ist.

(2) Die Erben konnen der Kindigung des Verpéchters widersprechen und die Fortsetzung des
Pachtverhaltnisses verlangen, wenn die ordnungsgemafe Bewirtschaftung der Pachtsache
durch sie oder durch einen von ihnen beauftragten Miterben oder Dritten gewéhrleistet
erscheint. Der Verpachter kann die Fortsetzung des Pachtverhéltnisses ablehnen, wenn die
Erben den Widerspruch nicht spatestens drei Monate vor Ablauf des Pachtverhiltnisses
erklaren und die Umsténde mitgeteilt haben, nach denen die weitere ordnungsgemafie
Bewirtschaftung der Pachtsache gewéhrleistet erscheint. Die Widerspruchserklarung und die
Mitteilung bedurfen der schriftlichen Form. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet,
soweit gesetzlich zulassig, ein Sachverstandiger (§ 24).

(3) Gegenuber einer Kiindigung des Verpéachters nach Absatz 1 ist ein Fortsetzungsverlangen des
Erben nach § 19 ausgeschlossen.

§ 14 Fristlose Kiindigung

(1) Ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kann aus den in § 594e BGB gesetzlich festgelegten
Grinden gekindigt werden.

(2) Der Verpéchter kann das Pachtverhaltnis ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist auch
kindigen, wenn der Pachter mit der Entrichtung des Pachtzinses oder eines nicht
unerheblichen Teiles des Pachtzinses langer als drei Monate in Verzug ist. Die Kiindigung ist
ausgeschlossen, wenn sich der Pachter durch Aufrechnung von seiner Schuld befreien konnte
und die Aufrechnung unverzuglich nach der Kiindigung erklart.

§ 15 Kiindigung nach Vertragsverlingerung/-danderung
Soweit die Vertragsteile zur vorzeitigen Kiindigung berechtigt sind, steht ihnen das Recht auch
nach Verldngerung oder Anderung des Vertrages zu.
§ 16 AuBerordentliches Kiindigungsrecht
Dem Verpéchter steht ein aulRerordentliches Kiindigungsrecht zu, soweit er das Pachtgrundstiick

bendtigt:
a) flur eigene Tauschzwecke,
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b) fiir bauliche Nutzungen, auch soweit sie nicht eigener Natur sind,
c) fur Ausgleichsflachen.

Ein auRerordentliches Kiindigungsrecht steht dem Verpachter als auch dem Péchter dann zu,
wenn die Nutzung des Pachtgrundstiicks durch gesetzliche Vorschriften zuklnftig wesentlich
beschrankt wird. Die auRerordentliche Kiindigung ist unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten
jederzeit moglich. Eine Entschadigung ist nicht vorgesehen.

§ 17 Vorzeitige Kiindigung

Verpachter und Pachter sind sich darlber einig, dass aus zwingenden Grinden eine
vorzeitige Losung des Pachtverhaltnisses gegen eine angemessene Entschadigung flr den
Nutzungsausfall jederzeit moglich ist. Die Entschadigung fiir den Nutzungsausfall wird nur
gewahrt, wenn das Pachtverhaltnis vor Ablauf des Wirtschaftsjahres geldst wird und ein
Nutzungsausfall bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres entsteht.

§ 18 Schriftform der Kiindigung

Die Kiindigung bedarf der schriftlichen Form.

§ 19 Fortsetzung des Pachtverhéltnisses

Fiir die Fortsetzung des Pachtverhéltnisses und deren Voraussetzungen gelten die Vorschriften
des § 595 BGB.

§ 20 Betriebsiibergaben

Wird bei der Ubergabe eines Betriebes im Wege der vorweggenommenen Erbfolge ein
zugepachtetes Grundstiick, das der Landwirtschaft dient, mit ibergeben, so tritt der Ubernehmer
anstelle des Pachters in den Pachtvertrag ein. Der Verpéachter ist von der Betriebslibergabe jedoch
unverziiglich zu benachrichtigen. Ist die ordnungsmafige Bewirtschaftung der Pachtsache durch
den Ubernehmer nicht gewahrleistet, so ist der Verpachter berechtigt, das Pachtverhaltnis unter
Einhaltung der gesetzlichen Klndigungsfrist zu kiindigen.

§ 21 Riickgabe der Pachtsache

(1) Der Pachter ist verpflichtet, die Pachtsache nach Beendigung des Pachtverhaltnisses in dem
Zustand zuriickzugeben, der einer bis zur Riickgabe fortgesetzten ordnungsgemafen
Bewirtschaftung entspricht.

(2) Dem Péchter steht wegen seiner Anspriiche gegen den Verpéchter kein Zurlickbehaltungsrecht
am Grundstlick zu.

(3) Bei verspéteter Zuriickgabe kann der Verpéachter fur die Dauer der Vorenthaltung als
Entschadigung den vereinbarten Pachtzins verlangen und weitere Schéden gegen den Péchter
geltend machen.
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§ 22 Zuriicklassung von landw. Erzeugnissen
Der Pachter eines Betriebes hat von den bei Beendigung des Pachtverhéltnisses vorhandenen
landw. Erzeugnissen so viel zurlickzulassen, wie zur Fortfiihrung der Wirtschaft bis zur nachsten
Ernte nétig ist, auch wenn er bei Antritt der Pacht solche Erzeugnisse nicht Gbernommen hat.

§ 23 Verjahrung

Alle gegenseitigen Anspruche der Parteien aus diesem Vertrag verjahren in sechs Monaten.

§ 24 Sachverstéandiger
Bei Streitigkeiten aus dem Pachtverhaltnis sowie in den vertraglich vorgesehenen Fallen soll ein
Sachversténdiger fir beide Parteien bindend entscheiden.
Kdnnen sich die Parteien nicht auf einen bestimmten Sachversténdigen einigen, so kann die
Benennung eines Sachversténdigen beim Landwirtschaftsamt Reutlingen beantragt werden.
Der vom Landwirtschaftsamt benannte Sachverstandige gilt als von beiden Parteien bestellt. Die
Kosten des Sachverstandigen tragt jede Partei zur Halfte.
§ 25 Gerichtsstand
Far Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Gericht zustandig, in dessen Bezirk sich das
Pachtgrundstiick befindet.
§ 26 Zusitzliche Vereinbarungen

(1) Mindliche Nebenabreden haben keine Gilltigkeit.

(2) Zusétzlich vereinbaren die Parteien folgendes:

§ 27 Schafweide

Auf das Recht der Gemeinde zur Verpachtung der Grundstiicke als Schafweide wird hingewiesen.

§ 28 Besondere Vereinbarungen

(1) Der Péachter verpflichtet sich, bestehende Verordnungen iiber Wasserschutzgebiete und
Landschaftsschutzgebiete zu beachten.

(2) Der Pachter ist sich Uber die Regelungen des Tierschutzgesetztes im Zusammenhang mit
Wildtierschéaden bei der Mahd bewusst. Er verpflichtet, sich im Falle einer Griinlandnutzung vor
der ersten Mahd (Heumahd) geeignete MalRRnahmen zur Vermeidung von Mahschaden bei
Wildtieren zu ergreifen. Der Jagdpéachter ist 24 h vor der geplanten Mahd {iber diese zu
informieren.

(3) Odlandflachen, Raine, Steinriegel, Baume, Geholze u.a. dirfen nicht verdndert und nicht als
Ablagerungsflachen verwendet werden.
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§ 29 Flurbereinigung

(1) Werden Pachtgrundstiicke in ein Flurbereinigungs- oder Zusammenlegungsverfahren
Einbezogen und erfolgt die Neuzuteilung wahrend der Pachtzeit, so endet das Pachtverhaltnis
bei diesen Grundstiicken mit dem Zeitpunkt der Besitzeinweisung in die neuen
Abfindungsgrundstticke.

(2) Erfolgt die Neuzuteilung nach Ablauf der Pachtzeit, wird zwischen Verpachter und Pachter
vereinbart, ob die bestehenden Pachtverhaltnisse bis zur Neuzuteilung fortgesetzt werden.

§ 30 Sonstige Regelungen

§ 31 Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages aus irgendwelchen Grinden rechtsunwirksam sein, so
wird der Bestand dieses Vertrages im Ubrigen davon nicht bertihrt. Die Vertragsteile verpflichten
sich, unwirksame Bestimmungen durch ihrem Sinn entsprechende rechtswirksame zu ersetzen.

Engstingen, den

Verpachter Pachter



Biirgermeisteramt Engstingen Vorlage 042/2024 OFFENTLICH
22.05.2024

§ 60

Sanierung des Sanitdrbereichs im Gebdude G der Freibiihlschule sowie Erneuerung von Leuchtmitteln in
Klassenzimmern

- Auftragsvergabe
Anlage 1 6ffentlich: Kostenaufstellung vom 22.05.2024
Anlage 2 nichtoffentlich: Ubersicht iiber die einzelnen Bieter und Gewerke

Sachdarstellung/Begriindung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.03.2024 die Sanierung des Sanitarbereichs im Gebiude G
der Freibiihischule sowie die Erneuerung von Leuchtmitteln in Klassenzimmern beschlossen.

Durch Herrn Architekt Seiferth wurden die einzelnen Gewerke zur Durchfiihrung der MaRnahme
ausgeschrieben. Nach dem aktuellen Kostenanschlag, unter Beriicksichtigung der
Ausschreibungsergebnisse, belaufen sich die Gesamtbaukosten, inklusive Nebenkosten, auf derzeit
300.461,08 € brutto.

Die Ausschreibung der Gewerke erbrachte im Einzelnen folgende Ergebnisse:

Heizung, Liiftung, Sanitér:
Es wurden 9 Firmen angeschrieben, es wurde 1 Angebot abgegeben. Das annehmbare Angebot wurde
von der Firma Mock, Sonnenbiihl, zum Angebotspreis in Hohe von 82.964,63 € brutto abgegeben.

Elektroinstallation:
Es wurden 6 Firmen angeschrieben, es wurden 2 Angebote abgegeben. Das annehmbare Angebot wurde
von der Firma Rehmann, Engstingen, zum Angebotspreis in Hohe von 33.910,29 € brutto abgegeben.

Schreinerarbeiten:
Es wurden 6 Firmen angeschrieben, es wurden 2 Angebote abgegeben. Das annehmbare Angebot wurde
von der Firma Knapp, Engstingen, zum Angebotspreis in Hohe von 33.522,30 € brutto abgegeben.

Trockenbauarbeiten:
Es wurden 7 Firmen angeschrieben, es wurden 2 Angebote abgegeben. Das annehmbare Angebot wurde
von der Firma Geiselhart, Pfullingen, zum Angebotspreis in Hohe von 15.621,73 € brutto abgegeben.

Fliesenarbeiten:
Es wurden 4 Firmen angeschrieben, es wurden 2 Angebote abgegeben. Das annehmbare Angebot wurde
von der Firma StooR, Engstingen, zum Angebotspreis in Hohe von 22.117,34 € brutto abgegeben.

Allgemeine Rohbauarbeiten:

Es wurden 6 Firmen angeschrieben, es wurden 2 Angebote abgegeben. Das annehmbare Angebot wurde
von der Firma Schweikardt, Sonnenbiihl, zum Angebotspreis in Hohe von 24.475,42 € brutto abgegeben.

Herr Architekt Seiferth wird in der Sitzung anwesend sein und die Ergebnisse vorstellen.



GemiR des vorliegenden Vergabevorschlags von Herrn Architekt Seiferth, unterbreitet die Verwaltung
folgenden Beschlussvorschlag:

Die Auftrage werden auf die einzelnen Gewerke, wie in der Sitzungsvorlage dargestelit, vergeben.



Anlage 1 zu Vorlage 042/2024



eng1001
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 042/2024 öffentlich


Biirgermeisteramt Engstingen Vorlage 043/2024 OFFENTLICH
22.05.2024

§61

Installation einer PV-Anlage auf dem Dach der Freibiihlhalle GroBengstingen in Zusammenarbeit mit
der ErneuerbareEnergien Neckar-Alb e.G. (EENA)

- Vorstellung des Projekts

- Beratung und Beschlussfassung

Anlage 1: Projektprasentation der EENA vom 13.05.2024
Anlage 2 nichtoffentlich: Entwurf eines Dachnutzungsvertrags

Sachdarstellung/Begriindung:

Der Gemeinderat hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 28.07.2021 mit der Verpachtung von
gemeindlichen Dachflachen zur Umsetzung von genossenschaftlichen Burgersolaranlagen durch die
Erneuerbare Energien Neckar-Alb e.G. (EENA) beschaftigt und damals folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Gemeinderat stimmt der Realisierung einer Blirgersolaranlage zusammen mit der EENA e.G.
auf den Dachern der Grundschule Kleinengstingen / dem Hallenbad Kleinengstingen zu.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Dachnutzungsvertrag mit der EENA e.G.
vorzubereiten.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit der EENA e.G. die Nutzung weiterer Diacher im
Bereich des Kindergartens Kleinengstingen und des Schulzentrums GroRengstingen zu priifen.

In der Zwischenzeit haben mehrere Gesprache und Termine mit der Verwaltung, der EENA und dem
technischen Ausschuss des Gemeinderates sowie unter Zuziehung eines Statikers zur Priifung der
statischen Geeignetheit der verschiedenen Décher an der Grundschule Kleinengstingen sowie an der
Freibiihlschule stattgefunden. Es musste insbesondere die Frage geklart werden, ob und inwieweit die in
Frage kommenden Déacher der 6ffentlichen Gebaude aus statischer Sicht fiir die Installation von PV-
Anlage nach heutiger Rechtslage und den heutzutage geltenden Schneelastmengen und
Schneelastgrenzen liberhaupt geeignet oder zuldssig sind.

In Folge der statischen Uberpriifung der Dicher der Grundschule Kleinengstingen und des Hallenbads
Kleinengstingen wurde festgestellt, dass diese aufgesetzten Pultddcher auf Grund der heutzutage
geltenden Schneelastmengen keine Lastreserven fiir die Installation einer PV-Anlage besitzen und somit
auf diesen Dachern keine PV-Anlagen installiert werden kénnen.

Die Uberpriifung des Dachs des Gebiudes ,,E“ der Freibiihlschule (Schulkiiche / Hausmeister /
Heizzentrale) hat ergeben, dass dieses ebenfalls aufgestanderte Satteldach mit Ziegeldeckung in
statischer Hinsicht ebenfalls nicht geeignet ist.

Die Prifung des Dachs der Freibiihlhalle hat hingegen ergeben, dass die Montage einer PV-Anlage mit
einer Mehrbelastung ca. 15 kg / m? méglich ist und dieser Installation in statischer Hinsicht zugestimmt
werden kann. Auf der tieferliegenden Dachflache des Nebentraktes mit Umkleide und Sanitirbereichen
wadre dies nur durch entsprechende KompensationsmaBnahmen moglich.

Wie der beigefligten Prasentation der EENA zu entnehmen ist, schldgt die EENA nun die Installation einer
PV-Anlage mit 150 kWp auf dem Dach der Freibiihlhalle mit Solarstromlieferung an die Gemeinde vor.



Bei einer GroRe der Anlage mit 149,21 kWp und einem Anlagensplit nach EEG 2023 stehen fiir die
Solarstromversorgung 73,53 kWp und fir die Volleinspeisung 75,68 kWp zur Verfigung. Eine
ausreichende Wirtschaftlichkeit ist nur durch einen Anlagensplit erreichbar.

Die erwartete Solarstromnutzung betrdgt mehr als 26.000 hWh/Jahr, durch die Solarstromversorgung
kénnte die Gemeinde Engstingen voraussichtlich einen vierstelligen Betrag pro Jahr an Stromkosten
einsparen. Sollte die Solarstromversorgung der Gemeindegeb&ude aus technischen Griinden nicht
méglich sein, miisste auf eine Volleinspeisung des Stroms und eine dreistellige Dachpacht fur die
Gemeinde pro Jahr umgestiegen werden.

Der entsprechende Netzausbau samt neuer Trafostation wurde durch die NetzeBW bereits im
Zusammenhang mit der ErschlieBung des Neubaugebiets Schafacker durchgefiihrt.

Im Hinblick auf die Kosten / finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinde {ibernimmt die EENA e.G. die
komplette Projektabwicklung tiber den gesamten Lebenszyklus der PV-Anlage: Projektierung,
Beauftragung, Finanzierung, Betrieb, Versicherung, Uberwachung, Wartung, Abrechnung und Riickbau
nach Vertragsende.

Als Zeitschiene nennt die EENA folgenden, moglichen Ablauf:

Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.05.2024

Bau der Anlage im Sommer 2024 (mdglicher Start der Dachmontage: 03.06.2024)
Planung einer Biirgerinfoveranstaltung zur Beteiligungsoption im Juni 2024

Der EENA ist insbesondere der Aspekt der Beteiligungsmoglichkeit fiir die Biirgerinnen und Birger an der
PV-Anlage und damit an der Wertschdpfung wichtig. Die Anlage soll daher vorrangig von den Burgerinnen
und Birgern durch den Erwerb von Genossenschaftsanteilen finanziert werden.

Herr Dr. Schéfthaler und Herr Dr. Arndt werden seitens der EENA in der Sitzung anwesend sein und das
Projekt sowie die Beteiligungsméglichkeiten vorstellen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Realisierung einer Biirgersolaranlage auf dem Dach der Freibiihlhalle GroBengstingen durch
die Erneuerbare Energien Neckar-Alb e.G. (EENA) wird zugestimmt.

2. Dem vorgelegten Entwurf eines Dachnutzungsvertrags wird zugestimmt. Die Verwaltung wird
beauftragt einen solchen Vertrag mit der EENA e.G. abzuschlieRen.



Energiewende mit den Birgern in Engstingen
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Burgersolaranlage Freibiihlschule
mit den Biirgern Engstingens

organisiert durch die Biirgerenergiegenossenschaft EENA eG
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Energiewende mit den Blirgern in Engstingen EENA®

EmeusrbareEnergien Neckar-Alb eG

Biirgersolaranlage in Engstingen
Beschlussvorlage (Aktualisierung zum Grundsatzbeschiuss vom 28.07.2021)

Die Biirgerenergiegenossenschaft ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG
mdochte in Engstingen eine Photovoltaikanlage errichten und betreiben:

- v . ;,"ﬁ‘- . / ey BT Ty
» zusammen mit den Biirgern aus Engstingen, g Lot A
Energiewende auch mit Biirgern ohne eigenes Dach,

 vorrangig von den Biirgern Engstingen finanziert
(durch Erwerb von Genossenschaftsanteilen),

+ zur Stérkung der regionalen Energiewende, mit der die Wertschépfung und
die Uberschiisse in der Gemeinde und der Region Neckar-Alb verbleiben,

+ zur dauerhaften Einsparung von Stromkosten in der Gemeinde Engstingen,
» und als wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralitdt der Gemeinde Engstingen

und bittet den Gemeinderat in Engstingen, das konkrete Vorhaben auf der
Freibiihlhalle in GroRengstingen zu unterstiitzen und zu genehmigen.
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:@: Engstingen, 22. Mai 2024, EmeuerbareEnergien Neckar-Alb eG (EENA eG, www.eena-eg.de), Dr. Martin Schéfthaler, Dr. Wolfgang Amdt :@:
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Energiewende mit den Biirgern in Engstingen EENA®®

EmeusrbareEnergion Neckar.Alb e

Biirgersolaranlage in Engstingen

Rekapitulation vom 28.07.2021

Die EmeuerbareEnergien Neckar-Alb eG (EENA) schlug in der Gemeinderatssitzung die
eingehendere Untersuchungen zu mehreren PV-Dachanlagen in Engstingen vor flr die
Realisierung mit Engstinger Burgerbeteiligung und den Betrieb durch die EENA:

« Grundschule und Kindergarten Kleinengstingen, Schulzentrum Grofengstingen

Der Gemeinderat Engstingen befiirwortete am 28.07.2021 den Antrag der EENA.
Die EENA eG beauftragte die Netze BW mit dem Netzausbau an beiden Standorten.

Die Lastreserven wurden von Statikern ermittelt mit dem Ergebnis:

» CGrundschule Kleinengstingen:
Lastreserve bereits ohne PV iiberreizt bei Beriicksichtigung der aktuell gulitigen Schneelast flr Engstingen;
Vereinbarung mit BM Mario Storz: Neubetrachtung gemeinsam mit Kindergarten zu spaterem Zeitpunkt
(nach ggf. durchgefiihrien weiteren Bauma3nahmen)

» Schulzentrum GroRengstingen:

Lastreserve auf Freibiihlhalle gegeben, nicht jedoch auf Geb&ude E, Arealstromnetz ldsst im
bestehenden Zustand PV auch auf anderen Geb&uden nicht ochne kostenintensive Erneuerung zu

Vorschlag der EENA heute: 150 kWp auf Freibiihlhalle (mit Solarstromlieferung)

L~ 7
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Energiewende mit den Blrgern in Engstingen

EmauerbarsEnargien NeckarAib el

« Warum Genossenschaft und keine GbR?

4 i
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Energiewende mit den Blirgern in Engstingen

ErneuerbareEnergien NecharAlb eG

Das genossenschaftliche Prinzip

P Y i i stirkt Akzeptanz vor Ort
i ag durch aktive Teilhabe
' flexibel Wichtige Unterschiede zu GbR

ﬁpﬂ ﬁ “[feﬂ e Ein-/Austritt chne Notar (Anteile)
; e Jeder kann jederzeit mitmachen,
Beteiligung erhéhen ./ emiedrigen
em ntfn‘ e Portfolio jederzeit erweiterbar
L]

A e sicher
Spart o Haftung nur mit Anteil
bei Eurem e Prifung durch bwgy

¢ Uberwachung durch Aufsichtsrat

e demokratisch

,,Einer fur alle. Alle fur Einen.” ¢ eine Stimme pro Mitglied
o o AT . e Gewdbhlter Aufsichtsrat
,Was dem Einzelnen nicht méglich ist, S Govhi i
das schaffen viele.” e regional
Friedrich Wilhelm Raiffeisen * Zweck
(1818-1888) e Wertschdpfung vor Ort

* Ausschiittung

\ 7~
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Energiewende mit den Blirgern in Engstingen EENA®®

Emeuerbam[ueriisn N!ciar-AIb eG

* Die EENA eG

P e \ -
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Energiewende mit den Blirgern in Engstingen

Erneuerbarebnergion NecharAl ek

ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG

Vorstand (ehrenamtlich)

Dr. Martin Schéfthaler, Reutlingen, Grindungsvorstand
Dr. Wolfgang Arndt, Reutlingen
Pierre Godbillon, Pfullingen

Unterstitzend:  Dr. Reinhard Jahraus, Lichtenstein
Werner Fesseler, Pfullingen
Dr. Christoph Treutler, Wannweil
Michael Krapp, Reutlingen

Aufsichtsrat (ehrenamtiich)

Erhard Grundler, Wannweil (Vorsitzender)
Klaus Fink, Sonnenbuhl (stv. Vorsitzender)
Rainer Blum, Pliezhausen

Cornelia Eberle, Reutlingen

Dr. Harald Emmerich, Immenhausen
Ulrike Herrmann, Reutlingen

Thomas Poreski, Reutlingen

Wolfgang Prinz, St. Johann

Daniela Rolle, Reutlingen

Zweck (satzung)

Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region Neckar-Alb mit den Biirgern
Beteiligung der Mitglieder am Ertrag (2,5%-3,0% / Jahr)

la <
:@: Engstingen, 22. Mai 2024, EmeuerbareEnergien Neckar-Alb eG (EENA eG, www.eena-eg.de), Dr. Martin Schéfthaler, Dr. Wolfgang Amdt :@:
N\ (=N

Energiewende mit den Biirgern in Engstingen EENA*® |8

ErneuerbareEnergien NeckarAlb e

ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG

Mitgliedschaft

« Zeichnung dividendenberechtigter Anteile (a 100 €)

Stand 22052024 4,4 MIO € Gesamtinvest inkl. Kommandit-Beteiligungen
3,4 Mio. € Mitgliedereinlagen

1084 Mitglieder aus der Region

darunter: FairEnergie, SWT, Gde. Kusterdingen, GWG/HBG/WGR, SENA, Listhof, u.a.

Realisierte EE-Anlagen

o 25 PV—Dach-AnIagen (in Betrieb; weitere PV-Dachanlagen in Planung)
(plus Beteiligungen an Freiflichen-Anlagen Engstingen-Haid und Buttenhausen
sowie zukinftigen Windparks L&nge und Magolsheim)

« Rund 3 MWp Leistung, knapp 3 GWh Stromerzeugung pro Jahr

darunter:
» 14 PV-Anlagen auf kommunalen Gebé&uden

Reutlingen, Kusterdingen, Trochtelfingen, Miinsingen, Wannweil, Sonnenbuhi, Pliezhausen, LRA
immer mit Biirgerbeteiligung vor Ort, meist mit vergunstigtem Solarstrombezug ~ -

+ 5 PV-Anlagen auf Mehrfamilienhdusern (WEGSs)

u.a. Mieter-/Bewohnerstrom, Erfiillung EWarmeG

» 2 PV-Anlagen auf gemeinniitzigen Einrichtungen
KBF Mossingen und Reutlingen

» 4 PV-Anlagen auf privaten und gewerblichen Gebauden

Nir
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Energiewende mit den Blirgern in Engstingen

ErneuerbareEnergien NeckarAlb ol

ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG

GréRBen der EENA-Dachanlagen: 18,9 kWp ... 410,5 kWp (@ 117 kwp)

Gewerbliches Autohaus Kommunales Parkhaus Stralenmeisterei LKR Reutlingen
Tabingen (410,65 kWp) Reutlingen {316,8 kWp) Miinsingen (299,7 kWp)

\
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EmeyerbareEnergien Neckar-Alh o6

ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG

PV-Anlagen auf kommunalen Ddchern

« EENA eG pachtet Dach, beteiligt die értlichen Biirger an der Finanzierung und
versorgt zunehmend die Kommune in dem Gebaude mit Solarstrom

PV-Anlagen auf gewerblichen Gebadudedichern

« EENA eG pachtet Dach, beteiligt die Mitarbeiter an der Finanzierung und versorgt
den Gewerbebetrieb mit Solarstrom

PV-Anlagen auf Déachern privater Gebaude (n der Rege! erst ab ~ 50 kWp)

« EENA eG pachtet Dach und versorgt bei Bedarf den Gebaudeeigentimer mit
Solarstrom

PV-Anlagen auf D&chern von Mehrfamilienhdusern (WEG) (auch < 50 kwp)

» EENA eG pachtet Dach, unterstiitzt die WEG bei der Erfillung des EW&armeG
und versorgt die Bewohner mit ,Mieterstrom® (Bewohnerstrom)

' \
:;: Engstingen, 22. Maj 2024, EmeuerbareEnergien Neckar-Alb eG (EENA eG, www.eena-eg.de), Dr. Martin Schéfthaler, Dr. Wolfgang Amdt :@:
7N -



Energiewende mit den Blirgern in Engstingen

ErneuerbaraEnergien Neckar-Alb e

PV-Anlagen auf kommunalen Déachern Nur fiir GR-Vorlage

s Dietweghalle
| 120,8 kWp
¢ Griindungsobjekt

| Fertigstellung:
09.03.2012

Stadthalle Reutlingen 64,5 kWp
Leuchtturmprojekt, Fertigstellung: 18.12.2012

' Bauhof Kusterdingen
141,56 kWp

| Jéhz’ldir”GéIioss‘éns'(':thfE“”\l
- /| | Kinderhaus Miinsingen 94,5 kWp
Kusterdinger Modell" N B i Solarstromlieferung

Fertigstellung: 30.04.2013 ooo=— | | Fertigstellung: 31.03.2021

%

e 'd
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ErneuerbareEnergian Neckar-Alb 65

PV-Anlagen auf kommunalen Dachern Nur fiir GR-Vorlage

1.068 kWp in 2020

Schuppen
Trochtelfingen
" 285,2 kWp
~al Volleinspeisung
5 Fertigstellung: 2N Y _
y 31.03.2020 o o - :
Kommunales Parkhaus Reutlingen 316,8 kWp
Solarstromlieferung, Fertigstellung: 30.09.2020

-

Rathaus, Bauhof, flse® ™
Feuerwehrhaus |
Wannweil

237,7 KWp in summe

Fertigsteliung: 31.10.2020

'a I
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Energiewende mit den Blirgern in Engstingen

EmeuertiaraEnergien Neckar-Alb e6

PV-Anlagen auf kommunalen Déchern Nur fiir GR-Vorlage

SAMSTAG, 15. DEZEMBER @
Fotovoltaik - Strom vom
Dach der neuen Sporthalle

Genossenschaft
oder Gemeinde?

SONNENBUHL. Eine Fotovoltaikanlage
soll auf das Dach der neuen Sonnenbith-
ler Sporthalle in Genkingen, Dariiber
herrscht Einigkeit im Gemeinderat, Doch
ob die Gemeinde selbst in die Strompro-
duktion einsteigt oder ob sie den Betrieb
/ % der  Erneuerbare-Energien-Genossen-

ot schaft Neckar-Alb (EENA) iiberlisst, da-

: - riiber waren sich c!ie Ratsmit'glieder n'och
Sporthalle Sonnenbiihl 259,5 kWp  Simmwern, ™™
Solarstromlieferung, Fertigstellung: 15.09.2021

StraBenmeisterei
Miinsingen

299,7 kWp

In Diskussion seit 2017
Solarstromlieferung

| Fertigstellung: 31.10.2021

7 e _-=,
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PV-Anlagen auf gewerblichen Dachfldchen Nur fiir GR-Vorlage

MBi&rs Rohstoff-
handel GmbH =
30,75 kWp

Solarstromlieferung

Fertigstellung:
31.07.2013

Restaurant

(?:t':tl? ASB) KBF Reutlingen
) KBF Méssingen
28,67 kWp 199,8 KWD insumme "

Solarstrom-

; Solarstromlieferung
lieferung ;
) Fertigstellung:
Fertigstellung: 31.07.2020
14.03.2019
\ \_r
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Energiewende mit den Bdrgern in Engstingen

PV-Anlagen auf gewerblichen Dachfléchen

ErnsuerbareEnerglan NecharAlb el

Nur fiir GR-Vorlage

- Autohaus Seeger
& 410,5 kWp

Solarstromlieferung
(70% des Bedarfs)

% Fertigstellung:
= 27.02.2021

Netzanschiuss
verstarkt
von 150 auf 300 kVA

EENA®®

ErneuerbareEnergien Neckar-dlk eb

Nur fiir GR-Vorlage

Mieterstrom-Anlagen
27,6 — 45,0 kWp

-

GEA, 4.3.19 '

Energle - Die Bewohnar des Wigwam-Gebiudes bezlehen Energle von einer Solaranlage
aul jhrem Haus. Dfe Fldche haben sie an o Inifau

Strom vom eigenen Dach

—W— a -—|
ohnen in Gemeinschatt |

Einbeziehung von 20,5 kWp
Nord-West-Dachern




Energiewende mit den Blirgern in Engstingen EENAfG P -

ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG

Beteiligungen

¢« EENA eG zeichnet Anteile an einer GmbH & Co. KG
« Gesellschaft schiittet Uberschiisse an die EENA eG aus

Beispiele

« Solarpark Engstingen-Haid GmbH & Co. KG
Tochter der Stadtwerke Tibingen (SWT),
beteiligt seit 2016

» Windpark Ldnge GmbH & Co. KG

Tochter der Solarcomplex AG
beteiligt seit 2016, Realisierung voraussichtlich 2026

+ Solarpark Buttenhausen GmbH & Co. KG

Tochter der Schéller S| Erneuerbare (Reutlingen)
beteiligt seit 2024, Realisierung im August 2024

« Windpark Magolsheim GmbH & Co. KG
Tochter der Schéller S| Emeuerbare (Reutlingen)
beteiligt ab 2025, Realisierung voraussichtlich 2025

o
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ErneuerbareEnergien Neckar-Alb G

e Bl Anlagen in

~ : Eigenbetrieb:
o ® In Betrieb
O In Planung

Lo [ e
1

Beteiligungen:
® In Betrieb
O In Planung

Magolsheim
..

Mehrstetten



Energiewende mit den Blirgern in Engstingen

Erneuerbareknergien NeckarAlb el

» Konkreter Projektvorschlag fiir Engstingen

s —
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ErnguerbareEnergien Neckar-Alb oG

PV-Angebot fiir Engstingen

Schulzentrum GroRengstingen:

Netzausbau in 2022 abgeschlossen, Statik gepriift, konkretes Angebot vorhanden
Freibiihlhalle erhélt in 2024 PV-Anlage mit Biirgerbeteiligung

GroRe der Anlage: 149,21 kWp

Aufteilung (Anlagensplit EEG2023):
 Solarstromversorgung: 73,53 kWp
* Volleinspeisung: 75,68 kWp

Grund far Anlagensplit: ausreichende Wirtschaftlichkeit nur
damit erreichbar

Erwartete Solarstromnutzung:
> 26.000 kWh/Jahr

Stromkosteneinsparung: hoher vierstelliger Betrag pro Jahr
\ - 3 ’ = 3 (Basis: Bezugstarif Gde. Engstingen 2023/2024)
,‘} " ¥ ok ric bt SR | Hinweis: Sollte die Solarstromversorgung des Areals wider Erwarten
a8 i o PN o W o s aus technischen Griinden doch nicht méglich sein, milsste auf
N o

e ) Volieinspeisung mit dreistelliger Dachpacht umdisponiert werden.

Vorschlag: * Bau der Anlage im Sommer 2024 (Start mit Dachmontage: 03.06.2024)
* Planung der Biirgerinfoveranstaltung zur Beteiligungsoption im Juni 2024

e \ -
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Energiewende mit den Biirgern in Engstingen EENA®

EmeuerbareEnergien Neckar-Alb eG

Birgersolaranlage in Engstingen

Beschlussvorlage
Die Biirgerenergiegenossenschaft ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG
mochte in Engstingen eine Photovoltaikanlage errichten und betreiben:

« zusammen mit den Birgern aus Engstingen,
Energiewende auch mit Biirgern ohne eigenes Dach,

 vorrangig von den Blrgern Engstingen finanziert
(durch Erwerb von Genossenschaftsanteilen),

* zur Starkung der regionalen Energiewende, mit der die Wertschépfung und
die Uberschiisse in der Gemeinde und der Region Neckar-Alb verbleiben,

» zur dauerhaften Einsparung von Stromkosten in der Gemeinde Engstingen,
« und als wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralitét der Gemeinde Engstingen

und bittet den Gemeinderat in Engstingen, das konkrete Vorhaben auf der
Freibiihlhalle in GroBengstingen zu unterstiitzen und zu genehmigen.

el
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Energiewende mit den Biirgern in Engstingen EENA*®

ErneusrbareEnargien Neckar-Alb o

Blirgersolaranlage Freibiihlschule
mit den Bilirgern Engstingens

Wir freuen uns gemeinsam mit lhren Biirgern
Uber die Zustimmung des Gemeinderats!

7
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